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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Stimmung in der Bevölkerung

Die von der GfS jährlich durchgeführte Befragung über die politischen und
gesellschaftlichen Probleme, welche die Schweizerinnen und Schweizer am stärksten
beschäftigen, spiegelte die schlechte Wirtschaftslage wider. Die Arbeitslosigkeit wurde
von 67% der Befragten als eines der wichtigsten fünf Probleme genannt (2002: 52%)
und verdrängte damit die Sorgen um die Gesundheit und die Gesundheitspolitik (63%)
vom Spitzenplatz. Auf Rang drei hielt sich die Altersversicherung; die Asylpolitik folgte
auf Rang vier, hatte aber mit 36% Nennungen deutlich an Bedeutung verloren. Trotz der
grossen Diskussionen über einen allfälligen Zusammenhang zwischen dem Hitzesommer
2003, der globalen Erwärmung und der Klimaveränderung infolge von
Luftverschmutzung machten sich noch weniger Personen grosse Sorgen um die Umwelt
als vor Jahresfrist. Nur 14% der Befragten zählten die Umweltzerstörung zu den fünf
grössten Problemen; ein noch tieferer Wert war letztmals 1976 verzeichnet worden. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2003
HANS HIRTER

Die von der GfS jährlich durchgeführte Befragung über die politischen und
gesellschaftlichen Probleme, welche die Schweizerinnen und Schweizer am stärksten
beschäftigen, ergab gegenüber dem Vorjahr kaum Veränderungen. An der Spitze der
Rangliste stand weiterhin das Problem der Arbeitslosigkeit, gefolgt von
Gesundheitspolitik, Altersvorsorge und Asylpolitik, wobei die Bereiche
Gesundheitspolitik und Altersvorsorge deutlich weniger oft genannt wurden als bei der
letzten Erhebung. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2004
HANS HIRTER

Trotz der boomenden Wirtschaft und dem Rückgang der Arbeitslosenquote blieb die
Arbeitslosigkeit an der Spitze der politischen und gesellschaftlichen Probleme, welche
die Schweizerinnen und Schweizer beschäftigen. Sie wurde zwar etwas weniger häufig
genannt als im Vorjahr, aber immer noch von 66% der Befragten. Die von der GfS-Bern
jährlich durchgeführte repräsentative Befragung ergab auch sonst kaum Veränderungen
gegenüber der letzten Erhebung: Nach der Arbeitslosigkeit folgten wiederum die
Bereiche „Gesundheitswesen“ (55%) und „Altersvorsorge“ (51%). Relativ stark
zugenommen hat der Anteil der Personen, welche Schwierigkeiten im Zusammenhang
mit der Asylpolitik als eines der fünf wichtigsten Probleme bezeichneten (39%
gegenüber 28% im Jahr 2005). 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2006
HANS HIRTER

Die von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse jährlich durchgeführte
repräsentative Befragung über die wichtigsten Sorgen der Bewohnerinnen und
Bewohner der Schweiz ergab die selben Spitzenreiter wie im Vorjahr. Trotz anhaltend
guter Wirtschaftslage und zunehmender Beschäftigung figurierte die Arbeitslosigkeit
(57%; -9% gegenüber dem Vorjahr) immer noch an der Spitze der Rangliste, gefolgt von
der Sorge um die Altersvorsorge (45%; -6%) resp. die Gesundheit (38%; -17%). Alle drei
Bereiche wurden allerdings markant weniger häufig genannt als im Jahr 2006. Massiv
zugelegt haben demgegenüber die nächstwichtigen Themen Ausländerproblematik
(35%; +8%) und die Angst, die persönliche Sicherheit sei nicht mehr gewährleistet
(30%; +17%). Dass die Umfrage im August durchgeführt wurde, also zu der Zeit als die
Inserat- und Plakatkampagne der SVP mit genau diesen beiden Themen überall präsent
war, mag an diesem Resultat nicht ganz unschuldig sein. Ähnliches gilt wohl auch für die
grösser gewordene Angst vor der Zerstörung der Umwelt, welche 2006 nur von 7% der
Befragten als eines der fünf wichtigsten Themen genannt wurde, im Wahljahr 2007 aber
von 25%. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2007
HANS HIRTER
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Die von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse jährlich durchgeführte
repräsentative Befragung über die wichtigsten Sorgen der Bewohnerinnen und
Bewohner der Schweiz ergab für 2008 keine markanten Veränderungen gegenüber
dem Vorjahr. Die Resultate waren noch stark geprägt von der Hochkonjunkturstimmung
und den damit verbundenen massiven Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und
Erdölprodukten. Die Angst vor Inflation nahm um 12 Prozentpunkte zu und kam auf Rang
4. An der Spitze der Sorgenliste standen aber nach wie vor die von 53% der Befragten
genannte Arbeitslosigkeit (-4% gegenüber 2007), das Gesundheitswesen (40%; -2%)
und die Altersvorsorge (39%; -6%). Die Ausländerproblematik, welche im Wahljahr 2007
für viele an Bedeutung gewonnen hatte, erschien nun wieder weniger wichtig (24%;
-11%). 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2008
HANS HIRTER

Die von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse jährlich durchgeführte
repräsentative Befragung über die wichtigsten Sorgen der Bewohnerinnen und
Bewohner der Schweiz ergab erneut keine markanten Veränderungen gegenüber dem
Vorjahr. Die Wirtschaftkrise wirkte sich nun aber voll aus und die Angst vor
Arbeitslosigkeit, die seit 2003 immer an der Spitze gelegen hatte, legte nochmals um
dreizehn Prozentpunkte auf 71% zu. Auf den nächsten Rängen der Sorgenliste folgten
weiterhin das Gesundheitswesen und die Altersvorsorge. Die Angst vor Inflation, welche
im Vorjahr im Zusammenhang mit der Preisexplosion auf dem Erdölmarkt und den stark
ansteigenden Lebensmittelpreisen prominent auf dem vierten Rang aufgetaucht war,
verschwand wieder in der Versenkung (Position 13). 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2009
HANS HIRTER

Das Sorgenbarometer, eine jährlich von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse bei
rund 1000 Befragten durchgeführte Umfrage zu den Sorgen der Bevölkerung wies noch
immer – wie bereits 2009 – die Arbeitslosigkeit als Hauptsorge aus. Obwohl die
Arbeitslosigkeit im Berichtsjahr zurückging, hatten mehr als drei Viertel der Befragten
Angst vor Stellenverlust. Aus dem Katalog von 35 Sorgen mussten die Befragten die fünf
drängendsten auswählen. Ebenfalls häufig genannt wurde die Sorge um die
Altersvorsorge und um das Gesundheitswesen. Relativ stark zugenommen hat die Sorge
um die Zukunft der Beziehungen der Schweiz mit der EU (von Rang 14 auf Rang 7).
Deutlich abgenommen hat hingegen die Sorge um die Auswirkungen der Finanz- und
Wirtschaftskrise (Ränge 13 und 14).

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2010
MARC BÜHLMANN

Die internationale Wirtschaftskrise schlug sich auf das Sorgenbarometer nieder, eine
jährlich von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse durchgeführte Befragung von
rund 1000 Personen zu den Sorgen der Bevölkerung. Zwar war die Sorge um
Arbeitslosigkeit wie bereits im Vorjahr auf Rang 1 (52% der Befragten nannten die
Arbeitslosigkeit als grösste Sorge), die Sorge um die Wirtschaftsentwicklung (35%; Rang
3; Vorjahr Rang 14) und um die Finanzmärkte (30%; Rang 4; Vorjahr Rang 13) rückten
aber scheinbar stark ins Bewusstsein. Nach wie vor grosse Sorgen machen sich die
Befragten auch zum Thema Ausländer (36%; Rang 2; Vorjahr Rang 5). Nach hinten
rutschten die Sorgen um AHV und Altersvorsorge (27%; Rang 6; Vorjahr Rang 2).

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.2011
MARC BÜHLMANN

Unverändert grösste Sorge blieb auch 2012 die Arbeitslosigkeit, wie das jährlich von der
GfS im Auftrag der Crédit Suisse durchgeführte Sorgenbarometer zeigte. Aus einer
Vorgabe von 34 Themen wählten rund 1000 Befragte die drängendsten Probleme aus.
Für fast die Hälfte der Befragten (49%; 2011: 52%) gehört die Angst vor einem Jobverlust
zu den grössten Sorgen. Unverändert auf Rang zwei folgt das Thema „Ausländer“ (37%;
2011: 36%). Um die AHV und die Altersvorsorge sorgt sich rund ein Drittel der Befragten
(36%; 2011: 27%). Stark zugenommen hat zudem die Sorge um das Asylwesen (32%; 2011:
21%), welche somit die Besorgnis um das Gesundheitswesen (unverändert 30%)
überholte. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2012
MARC BÜHLMANN
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Bei den seit 1976 jährlich von der Credit Suisse ermittelten Sorgen der Bevölkerung der
Schweiz im so genannten Sorgenbarometer zeigte sich auch 2014 die Arbeitslosigkeit
als das Thema, das die meisten Bauchschmerzen verursacht. Seit 2003 wird die
Arbeitslosigkeit als Hauptsorge betrachtet. 2014 bezeichneten 51% der rund 1000 von
gfs.bern befragten Personen die Erwerbslosigkeit als grösste Besorgnis, was einem Plus
von sieben Prozentpunkten im Vergleich zu 2013 gleichkommt. 40% der Befragten
sorgen sich um Ausländerfragen (+ 3 Prozentpunkte) und 37% der Befragten (+ 8
Prozentpunkte) bereitet die AHV bzw. die Sicherung der Renten Unbehagen. Die
Befragten konnten aus einer Liste aus 34 Sorgen fünf Nennungen abgeben. Sorgen um
das Asylwesen und Flüchtlingsfragen (26%, - 2 Prozentpunkte) und das
Gesundheitswesen (23%, + 2 Prozentpunkte) fanden sich wie schon vor einem Jahr
ebenfalls unter den fünf Hauptsorgen der Schweizerinnen und Schweizer. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.12.2014
MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Schon bevor das Parlament überhaupt mit der Beratung des neuen
Nachrichtendienstgesetzes (NDG) begann, erhitzte der Nachrichtendienst des Bundes
und vor allem die Frage, welche Kompetenzen dieser haben soll, die Gemüter. Nach
dem Attentat auf Charlie Hebdo in Paris Anfang Januar 2015 dominierten die Angst vor
dem Terrorismus einerseits als auch die Angst vor einem Schnüffelstaat andererseits
die gesellschaftliche Debatte. Die Befürworter des neuen NDG riefen nach mehr
Überwachung zugunsten von mehr Sicherheit und Prävention von allfälligen
Terroranschlägen in der Schweiz, während die Gegner Ressentiments zum
Fichenskandal wieder aufkochten und die Bürgerschaft ihrer Freiheit beraubt sahen. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.03.2015
KARIN FRICK

Strafrecht

Ende August 2019 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Anpassung des
DNA-Profil-Gesetzes. Die Strafverfolgungsbehörden sollen aus einer am Tatort
gefundenen DNA-Spur nicht mehr nur das Geschlecht, sondern neu auch die Augen-,
Haar- und Hautfarbe, die biogeografische Herkunft und das Alter der Person
bestimmen dürfen. Ziel dieser sogenannten Phänotypisierung ist es, Ermittlungen und
Fahndungen fokussierter durchführen, den potenziellen Täterkreis eingrenzen und
Unbeteiligte rasch ausschliessen zu können. Eine Phänotypisierung soll auf Anordnung
der Staatsanwaltschaft und nur bei Verbrechen, d.h. Straftatbeständen mit einer
minimalen Strafandrohung von drei Jahren Freiheitsstrafe, durchgeführt werden
dürfen. Die Verwendung der Analyseergebnisse ist auf die Ermittlungen in einem
konkreten, aktuellen Fall begrenzt; sie sollen nicht in der DNA-Datenbank gespeichert
werden. Damit wird eine vom Parlament überwiesene Motion Vitali (fdp, LU; Mo.
15.4150) umgesetzt, die eine gesetzliche Grundlage für die Auswertung der codierenden
DNA-Abschnitte forderte. Weiter will der Bundesrat in Umsetzung des Postulats
16.3003 die Regelung zur Löschung von DNA-Profilen vereinfachen. Er sieht vor, dass
neu bereits im Strafurteil festgelegt werden soll, wie lange das DNA-Profil eines Täters
oder einer Täterin in der DNA-Datenbank aufbewahrt wird. Zudem soll die vom
Bundesstrafgericht für zulässig erklärte Ermittlungsmethode des erweiterten Suchlaufs
mit Verwandtschaftsbezug ausdrücklich im Gesetz verankert werden: Kann einer am
Tatort gefundenen DNA-Spur kein Treffer in der Datenbank zugeordnet werden, darf
geprüft werden, ob im System sehr ähnliche Profile, d.h. nahe Verwandte der gesuchten
Person, verzeichnet sind. Über eine Kontaktaufnahme zu den Verwandten können die
Strafverfolgungsbehörden anschliessend versuchen, die gesuchte Person ausfindig zu
machen.
In der Presse zeigte sich die Luzerner Staatsanwaltschaft entschlossen, die
Ermittlungen im sistierten «Fall Emmen» wieder aufzunehmen, sobald die neue
Gesetzesgrundlage in Kraft trete. Im Sommer 2015 hatte die Vergewaltigung einer
seither querschnittgelähmten jungen Frau in Emmen (LU), bei der der Täter trotz DNA-
Massentest bisher nicht gefunden werden konnte, eine öffentliche Debatte über die
DNA-Analyse als Ermittlungsmethode angestossen. Der Fall hatte auch am Ursprung der
Motion Vitali gestanden, die mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung umgesetzt
werden soll. Bedenken wegen des zusätzlichen Eingriffs in die Grundrechte äusserte
dagegen der EDÖB Adrian Lobsiger. Er zöge es vor, wenn die Phänotypisierung nur bei
schweren Verbrechen gegen Leib und Leben, die Freiheit oder die sexuelle Integrität
zulässig wäre und nicht von der Staatsanwaltschaft, sondern nur von einem
Zwangsmassnahmengericht angeordnet werden dürfte. Ausserdem betonte er die

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.08.2019
KARIN FRICK
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eingeschränkte Genauigkeit der Phänotypisierung – bei blonden Haaren beispielsweise
sei die Vorhersage nur zu 69 Prozent zutreffend –, weshalb die Analyseergebnisse nicht
als Beweise missverstanden werden dürften. 10

Datenschutz und Statistik

Bereits sind allerdings Boykottaufrufe gegen die Volkszählung angesagt: die im Rat
unterlegene GPS, die Jungsozialisten und weitere linke und grüne Organisationen
stellten — wegen der ihrer Ansicht nach ungenügenden Datenschutzbestimmungen —
eine entsprechende Kampagne in Aussicht. Im Berichtsjahr machte eine
Aktivistengruppe, welche Datenerhebungen und Statistiken grundsätzlich als ein
Herrschaftsinstrument des Staates bezeichnet, von sich reden. Sie rief zu einem
Boykott gegen den vom Bund in Auftrag gegebenen Mikrozensus
(Repräsentativerhebung) auf und zerstörte Datenbänder anlässlich einer Besetzung des
Soziologischen Instituts der Universität Zürich. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.07.1988
HANS HIRTER

Breite Kreise im Komitee «Schluss mit dem Schnüffelstaat» versuchten, den
Fichenskandal mit der Volkszählung in einen Konnex zu bringen. Nach langen internen
Diskussionen, in denen sich vor allem die grossen Organisationen (SP, LdU und SGB)
gegen eine Verweigerung aussprachen, verzichtete das Komitee auf einen
Boykottaufruf. Im Gegensatz zu den erwähnten Parteien schloss sich hingegen die PdA
dem Boykottaufruf an. Im Nationalrat nahm Leutenegger Oberholzer (gp, BL) die
Argumente der im Komitee unterlegenen Seite wieder auf. Sie schlug in einer
Interpellation vor, auf die Durchführung der Volkszählung zu verzichten, bis alle von der
Bundesanwaltschaft registrierten Personen vollständige Einsicht in ihre Dossiers
erhalten haben. Für den Bundesrat bestand dazu kein Anlass, da weder ein rechtlicher
noch ein sachlicher Zusammenhang zwischen den beiden Bereichen bestehe. Die
Befragten seien zudem durch das im Rahmen des neuen Bundesgesetzes über die
Volkszählung geschaffene Statistikgeheimnis vor der personenbezogenen Verwendung
ihrer Angaben geschützt. 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.06.1990
HANS HIRTER

Hinter dem Aufruf zum Boykott der Volkszählung stand unter anderem eine «Aktion
gegen Datenerfassung». Sie wandte sich nicht nur gegen die geplante Volkszählung,
sondern allgemein gegen die Erhebung von Daten. Diese Erhebungen würden ihrer
Meinung nach nicht das Wesentliche erfassen und überdies nichts zur Lösung
politischer und sozialer Probleme beitragen. Etwas differenzierter waren die
Argumente der «Koordination Volkszählungsboykott 90», welche breit über Zweck und
praktische Durchführung der Verweigerung informierte und dazu auch eine «Boik
Otto» genannte Zeitung herausgab. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.11.1990
HANS HIRTER

Vor den Beratungen des Nationalrats waren Zeitungsverleger und Journalisten
gemeinsam an die Öffentlichkeit getreten, um gegen den Kommissionsentwurf zu
protestieren. Wenn schon die Medien nicht aus dem Geltungsbereich des
Datenschutzgesetzes ausgeklammert werden sollen, sei es wichtig, das Einsichtsrecht
so weit zu präzisieren, dass es nicht zur Verhinderung von Publikationen eingesetzt
werden könne. Die Gewerkschaften der Medienschaffenden liessen sich auch durch
den Kompromissbeschluss des Nationalrats nicht besänftigen. Sie forderten weiterhin,
dass – wie in Deutschland, Osterreich und den Niederlanden – das Datenschutzgesetz
nicht auf den Medienbereich angewendet werde. 14

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.06.1991
HANS HIRTER

Während das Bankgeheimnis bröckelt, gewinnt das Datengeheimnis an Bedeutung. Der
IT-Dienstleister Green.ch baute für 50 Mio. Franken ein Rechenzentrum zur
Speicherung von Daten. Das Datengeheimnis lockt die ausländische Kundschaft, die den
Schutz der Privatsphäre in der Schweiz schätzt. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.03.2011
NADJA ACKERMANN
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Neben Google geriet auch Facebook ins Visier des Datenschützers. Anfang Juni 2011
hatte die Internetseite die automatische Gesichtserkennung aktiviert. Hanspeter Thür
überlegte sich, dem Netzwerk selber beizutreten, um auf die Gefahren aufmerksam zu
machen. Auch Apple geriet unter Druck von Datenschützern und Politik, weil die Firma
Aufenthaltsorte von i-Phone-Nutzern erfasst, überträgt und aufbewahrt. Eine
internationale Prozedur wurde lanciert und die Schweiz steht in Kontakt mit mehreren
Staaten. 16
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Auch in der Schweiz formierte sich Widerstand gegen die Unterzeichnung des „Anti-
Counterfeiting Trade Agreement“ (Acta), welches 2011 mit dem Ziel, grossangelegte und
kommerziell orientierte Fälschung und Piraterie international zu bekämpfen,
ausgearbeitet wurde. Die Gegner, unter ihnen die Piratenpartei, die Erklärung von Bern
und Amnesty International Schweiz, befürchten die Verletzung von Menschenrechten
wie Schutz der Privatsphäre und Meinungsäusserungsfreiheit. Der Bundesrat beschloss
im Mai 2012 mit der Unterzeichnung abzuwarten und die Entwicklung im EU-Raum
weiterzuverfolgen. Die EU hatte das Abkommen im Januar 2012 unterzeichnet. Vor der
Ratifikation soll jedoch der Europäische Gerichtshof die Vereinbarkeit des Abkommens
mit dem EU-Recht prüfen. 17
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Auch nach diesem Entscheid sieht Hanspeter Thür noch Handlungsbedarf bezüglich des
Datenschutzes. So kritisierte er die automatische Informationsübermittlung an soziale
Netzwerke via Social-Media-Buttons, den sogenannten Cookies. Thür ist der Ansicht,
dass das zwanzigjährige Datenschutzgesetz den technologischen Entwicklungen bald
angepasst werden muss. 18
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Sind Daten das neue Gold der Schweiz? Wie einfach Datenserver überwacht werden
können, hängt vom Rechtssystem ab, welchem sie unterliegen, was wiederum durch
ihren Standort bedingt ist. In jüngster Zeit wuchs das Interesse in- und ausländischer
Firmen an IT-Dienstleistern, deren Server sich auf Schweizer Boden befinden. Denn im
Gegensatz zu den USA, die auf der Grundlage des Uniting and Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001
(USA PATRIOT Act) ohne richterliche Verfügung auf Server von US-Firmen zugreifen
können, braucht es in der Schweiz eine richterliche Anordnung zur Datenherausgabe. 19
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Im September 2013 wurde bekannt, dass in zwei ehemaligen Rechenzentren der
Swisscom Backup-Tapes mit grossen Datenmengen entwendet worden waren. Die
Swisscom bemerkte den Diebstahl erst nach einer Anfrage der NZZ, welcher die Daten
von einem Unbekannten zugespielt worden waren. Die Telecom-Anbieterin reichte
daraufhin bei der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland eine Strafanzeige gegen
Unbekannt ein und informierte den Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten. Im
Dezember wurde das Strafverfahren sistiert. Die Swisscom konnte sich nicht erklären,
wie die Daten entwendet werden konnten. Zwischen der NZZ und der Swisscom
entbrannte ein Streit darüber, ob die Zeitung über den Inhalt der Datenbänder hätte
berichten dürfen. Im Dezember verhinderte die Swisscom die Publikation weiterer
Artikel und erwirkte vom Handelsgericht des Kantons Bern eine superprovisorische
Verfügung gegen weitere Veröffentlichungen. Die NZZ erwog dies anzufechten, weil laut
Experten für Informationsrecht die Daten auf den Bändern niemandem gehörten und
die Swisscom deshalb nicht klageberechtigt sei. 20
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Nachdem der Nationalrat in der Frühjahrssession 2019 den vom Bundesrat
eingeschlagenen Weg in Richtung E-ID fast unverändert weitergegangen war, wurde in
den Medien diskutiert, ob die E-ID, wenn sie wie im Gesetzesentwurf vorgesehen von
privaten Anbietern herausgegeben wird, auf genügend Vertrauen in der Bevölkerung
stossen werde. In diesem Zusammenhang wurden vor allem Datenschutzbedenken
vorgebracht, da der private Herausgeber der E-ID auch über deren Nutzung Bescheid
wüsste. Da diese Daten mit erheblichem Missbrauchspotenzial behaftet sind, wurde
angezweifelt, dass die Schweizerinnen und Schweizer diese in die Hände von privaten
Anbietern legen wollten. Um aufzuzeigen, «dass die Mehrheit der Schweizer
Bevölkerung nicht hinter einer E-ID steht, die von privaten Firmen herausgegeben
wird», so Daniel Graf gegenüber der NZZ, lancierten Grafs Politikplattform Wecollect,
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die Stiftung für Konsumentenschutz und die Digitale Gesellschaft eine repräsentative
Umfrage.
Ebendiese Umfrage förderte Ende Mai zutage, dass das Konzept des Bundesrates mit
den privaten Identity Providern bei der Schweizer Stimmbevölkerung durchfällt. 87
Prozent der 973 Befragten wünschten sich, die E-ID solle vom Staat herausgegeben
werden, wohingegen sich nur 2 Prozent für die privatwirtschaftliche Lösung
aussprachen. 75 Prozent der Befragten haben in Bezug auf den Datenschutz das
grössere Vertrauen in den Staat als in private Anbieter; gemäss Sara Stalder,
Geschäftsleiterin der SKS, bestehe bei privaten Unternehmen die Gefahr, dass sie die
persönlichen Daten für kommerzielle Zwecke nutzten. Die Allianz aus
Konsumentenschutzorganisationen, der Digitalen Gesellschaft, dem Verein Public Beta
und der Plattform Wecollect erhoffte sich, mit diesen Ergebnissen den Ständerat unter
Druck zu setzen, die Gesetzesvorlage in der bevorstehenden Sommersession an den
Bundesrat zurückzuweisen, damit dieser ein neues Konzept erarbeite.
Die RK-SR befasste sich in der Zwischenzeit mit dem Gesetz, lehnte einen
entsprechenden Rückweisungsantrag ab und unterstützte einstimmig die Einsetzung
einer unabhängigen Aufsichtskommission (Eidcom, nach dem Vorbild der Comcom), die
anstatt der vom Bundesrat vorgesehenen Verwaltungsstelle mit der Anerkennung und
Überwachung der privaten Identity Provider betraut werden soll. Hinter diesem bereits
im April vom Präsidenten der Swiss Data Alliance ins Spiel gebrachten Vorschlag steht
die Hoffnung, die unabhängige Kontrollstelle möge das Vertrauen der Bevölkerung in die
von Privaten angebotene E-ID stärken. David Basin, Leiter der Gruppe für
Informationssicherheit an der ETH Zürich, und der Kryptologe Jan Camenisch
kritisierten in der NZZ unterdessen, dass das Gesetz keine Mindeststandards für den
Datenschutz festlege. Ihrer Einschätzung nach wäre es technisch gesehen sogar
möglich, die E-ID so zu realisieren, dass die privatwirtschaftlichen Anbieter gar keine
Kenntnis davon erlangen, wann und wo die E-ID zum Einsatz kommt. Da so gar keine
Nutzungsdaten anfielen, könnten diese auch nicht gehackt oder weiterverkauft werden,
was dem Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer zuträglich sein sollte. Ob man das
Referendum ergreifen werde, sollte sich die privatwirtschaftliche Lösung im Parlament
letztlich durchsetzen, liess die Gegner-Allianz vorerst noch offen. 21

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus setzten mehrere früh von der
Pandemie betroffene Länder, beispielsweise China, Singapur, Südkorea oder Taiwan,
auf staatlich verordnetes Mobiltelefon-Tracking, damit die Behörden den Standort
einer Person verfolgen und so einerseits die Einhaltung von Isolation und Quarantäne
überwachen und andererseits Passanten vor infizierten Personen warnen konnten.
Ende März berichtete die Presse, dass auch in der Schweiz das BAG Handydaten zur
Bewältigung der Pandemie nutze. Im Fokus stand dabei jedoch nicht das
personalisierte Tracking, sondern die Auswertung anonymisierter Massendaten aus dem
Mobilfunknetz der Swisscom, um zu überprüfen, ob sich die Bevölkerung an das Verbot
von Ansammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum hielt und wo sich
allenfalls zu grosse Menschenansammlungen bildeten. Auf Kritik aus Datenschutzkreisen
entgegnete das BAG in der Presse, die Daten liessen keine Rückschlüsse auf einzelne
Personen zu und würden nicht in Echtzeit verwendet, weshalb es sich nicht um eine
Überwachung, sondern um eine verhältnismässige Massnahme handle.
Die permanente Mitverfolgung des Standorts aller Personen durch den Staat, mit der
einige asiatische Länder schnelle Erfolge in der Eindämmung der Pandemie erzielten,
war in Europa datenschutzrechtlich undenkbar. Ein paneuropäisches Konsortium von
130 Forschungseinrichtungen aus acht Ländern, darunter auch die ETHZ und die EPFL,
das Anfang April in den Medien vorgestellt wurde, arbeitete daher an einer auf Europa
zugeschnittenen, die Privatsphäre bewahrenden Lösung, um die Rückverfolgung der
Kontakte infizierter Personen zu unterstützen. Ziel war eine Smartphone-App zum
Proximity Tracing, d.h. zum Erkennen, welche Personen sich so nah waren, dass eine
Übertragung des Coronavirus möglich gewesen wäre. Die europäische App setzte
allerdings nicht auf die Standort-Lokalisierung der Nutzerinnen und Nutzer, sondern
auf eine extra zu diesem Zweck von Apple und Google gemeinsam entwickelte
Bluetooth-Schnittstelle. Über Bluetooth soll die App andere Smartphones in einem
gewissen Umkreis erkennen, auf denen die Anwendung ebenfalls aktiviert ist, und diese
Kontakte anonym speichern. Eine positiv auf das Coronavirus getestete Person kann
dann über die App die registrierten Kontaktpersonen warnen, sodass sich diese
frühzeitig in Quarantäne begeben und testen lassen können. Für den Bundesrat sei
diese Anwendung «interessant», wie Karin Keller-Sutter gegenüber dem Tages-Anzeiger
sagte. Man kläre derzeit ab, wie dieses System in der Schweiz zum Einsatz kommen
könnte und wie die Rechtslage aussehe. Aus Datenschutzsicht hielt EDÖB Adrian
Lobsiger diesen Weg gemäss Tages-Anzeiger für «gangbar», solange das Herunterladen
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der App freiwillig sei. Wie in den Medien erklärt wurde, sammle das System keine
personalisierten Daten; vielmehr würden die Kontakte für eine begrenzte Zeit als
verschlüsselte Codes abgespeichert.
Den beiden Schweizer Hochschulen erschien das europäische Projekt nach einiger Zeit
jedoch zu wenig transparent und sie befanden, es lege zu wenig Wert auf den Schutz
der Privatsphäre. Mitte April zogen sie sich daher – wie auch einige weitere
Institutionen, die zum gleichen Schluss gekommen waren – daraus zurück und
kündigten an, stattdessen eine eigene Lösung zu entwickeln, die im Gegensatz zum
europäischen System keine Kontaktdaten sammle, sondern sie jeweils dezentral direkt
auf dem Smartphone speichere. So könne weder nachverfolgt werden, welche Personen
miteinander in Kontakt waren, noch welche sich infiziert und damit eine Warnung
ausgelöst haben, selbst wenn die Server der App-Betreiber gehackt werden sollten,
erklärten die Medien. Auch der EDÖB, das Nationale Zentrum für Cybersicherheit und
die Nationale Ethikkommission zeigten sich in der Presse zufrieden mit dem gewählten
dezentralen Ansatz: Damit werde die Privatsphäre bestmöglich geschützt.
In seiner Medienkonferenz vom 29. April bestätigte der Bundesrat schliesslich, dass er
plane, der Bevölkerung zeitnah eine solche Corona-Warn-App zur Verfügung zu stellen;
diese werde derzeit von der ETHZ und der EPFL gemeinsam mit dem Bund entwickelt.
Weiter versicherte die Regierung, dass der Gebrauch der App freiwillig sein und sie nur
für die Dauer der Krise eingesetzt werde. Bis anhin hatte sich der Bundesrat dazu nur
sehr zurückhaltend geäussert, was in den Medien bereits für Spekulationen gesorgt
hatte, weil vonseiten des BAG und der beteiligten Hochschulen bereits Tage zuvor ein
konkretes Datum kommuniziert worden war, an dem die App bereitstehen sollte.
Gleichzeitig erörterte die Presse viele noch offene Fragen zur geplanten Corona-Warn-
App. Vor dem Hintergrund einer Experteneinschätzung, wonach 60 Prozent der
Bevölkerung die App nutzen müssten, damit sie wirksam sei, wurde debattiert, ob die
Freiwilligkeit der richtige Weg sei. Dies wurde aus ethischen Gründen – namentlich,
weil ein App-Zwang einen inakzeptablen Eingriff in die persönliche Selbstbestimmung
darstellte – grösstenteils bejaht, aber gleichzeitig anerkannt, dass eine so weit
verbreitete, freiwillige Verwendung der App eine grosse Akzeptanz und damit ein
grosses Vertrauen seitens der Bevölkerung voraussetze. Dieses Vertrauen basiere
seinerseits gerade auf der Freiwilligkeit und nur schon der geringste Anschein, der Staat
wolle die Menschen zur Benutzung der App drängen, könnte es zerstören, warnte etwa
die Zürcher GLP-Nationalrätin und Geschäftsführerin des IT-Verbandes Swico Judith
Bellaïche im Tages-Anzeiger. Gegen die App wurde indessen das Argument ins Feld
geführt, sie bringe nichts, weil sie das manuelle Contact Tracing nicht ersetzen könne.
Dem widersprach der massgeblich an der Entwicklung der App beteiligte EPFL-
Epidemiologe Marcel Salathé nicht, erklärte aber gegenüber dem «Blick», dass die
Contact-Tracing-Stellen durch die App entscheidend entlastet werden könnten und
dass jede Installation helfe, auch wenn weniger als 60 Prozent der Bevölkerung die App
nutzten.
Eine Mitte April im Auftrag der NZZ durchgeführte Befragung, deren Ergebnisse die
Zeitung Anfang Mai publizierte, hatte ergeben, dass knapp drei Viertel der Schweizer
Bevölkerung sich bereit erklärten, eine Tracking-App zu installieren, wenn diese zur
Eindämmung des Coronavirus und damit zur Verkürzung des Lockdowns beitragen
könnte. Dabei würden die Befragten am ehesten eine App installieren, die vom
Bundesrat herausgegeben würde – gut die Hälfte erklärte sich dazu bereit –, während
das BAG, die Kantone und andere vorgeschlagene Institutionen deutlich weniger
Vertrauen genossen. Bei den Bundesparlamentarierinnen und -parlamentariern, unter
denen die NZZ eine ähnliche Umfrage durchgeführt hatte, konnte sich ebenfalls gut die
Hälfte vorstellen, die Corona-App des Bundes zu installieren, wobei einzig in der
Grünen Fraktion klar die Skepsis überwog. Ein Obligatorium für die Anwendung wurde
von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern hingegen grossmehrheitlich
abgelehnt. 22

Zum Start der Pilotphase der Proximity-Tracing-App des Bundes Ende Mai 2020
veröffentlichte der Bundesrat die Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage, die das BAG
Ende April in Auftrag gegeben hatte, um die Einstellung der Schweizer Bevölkerung zur
Corona-App zu erfahren. Demnach begrüssten 70 Prozent der Bevölkerung die
Einführung der App und 59 Prozent erklärten sich klar oder eher dazu bereit, sie zu
installieren. Eine Mehrheit der Befragten stellte sich aber klar gegen eine
Installationspflicht, insbesondere gegen einen punktuellen App-Zwang zum Beispiel
durch Arbeitgeber oder als Bedingung für den Zugang zu bestimmten Angeboten und
Dienstleistungen. Als für die Installationsbereitschaft entscheidende Faktoren
identifizierte die Studie das konkret vorhandene Wissen über die Funktionalitäten der
App und das Vertrauen in den Bundesrat. In Widerstand gegen die App resultierten
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dahingegen konkrete Datenschutzbedenken sowie die allgemeine Befürchtung, dass im
Zuge der Corona-Pandemie der Persönlichkeitsschutz dauerhaft eingeschränkt werden
könnte. Besonders skeptisch zeigten sich jene Personen, die trotz Corona-
Einschränkungen viele ausserhäusliche Kontakte pflegten und die sich vor einer
Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit und einer zwangsweise durchgesetzten
Quarantäne fürchteten. Die Autoren kamen zum Schluss, «dass die Faktoren
Eigenverantwortung, Vertrauen und freiwillige Solidarität die Basis bilden für eine weite
Verbreitung einer Proximity-Tracing-App in der Schweiz». Um möglichst viele
Menschen dazu zu bewegen, die App zu installieren, plane das BAG, sobald das
Parlament grünes Licht für die App gegeben haben wird, eine entsprechende
Informationskampagne zu starten, berichtete «Le Temps». 23

Anlässlich der Freischaltung der SwissCovid-App um Mitternacht des 25. Juni 2020
brachten die Medien der Bevölkerung die genaue Funktionsweise sowie die Vor- und
Nachteile der SwissCovid-App näher. Am ersten Tag wurde die App gemäss
Presseberichten bereits eine halbe Million Mal aktiviert. Eine gute Woche später war
diese Zahl auf rund eine Million gestiegen. Damit sei das Interesse an der App aber
deutlich geringer als erwartet beziehungsweise sei die anfängliche Euphorie allzu
schnell verflogen, so das allgemeine Urteil. Verschiedene Experten stellten
übereinstimmend fest, dass das Vertrauen in die App und die Bereitschaft zur
Installation wohl doch geringer seien als gedacht. Es sei nun an den Behörden, besser
zu kommunizieren, um diesen Widerstand in der Bevölkerung doch noch zu
überwinden. 
Drei Wochen nach dem Start fiel die Bilanz der SwissCovid-App eher nüchtern aus und
die NZZ fragte rhetorisch: «Geht der SwissCovid-App die Luft aus?» Sie verwies auf die
bereits wieder rückläufige Anzahl aktiver Apps, die ihrerseits jedoch nach wie vor
steigenden und inzwischen rund 1.8 Mio. zählenden Downloads gegenüberstanden. Das
BAG führte diese Diskrepanz auf Probleme bei der Messung der aktiven Apps zurück
und versprach künftig genauere Zahlen. Ausserdem kündigte das Bundesamt eine
weitere, gross angelegte Werbekampagne für die App an.
Der Nutzen der App wurde in der öffentlichen Debatte folglich aber nicht nur durch die
geringen Nutzerzahlen, sondern auch durch die mangelhafte Arbeit der involvierten
Behördenstellen relativiert. Wie die NZZ berichtete, erhielten positiv getestete
Personen den Covidcode zum Teil erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung, sodass
die Kontaktpersonen viel zu spät gewarnt würden. Ausserdem funktioniere die
Zusammenarbeit zwischen der Hotline des Bundes, an die sich App-Nutzer im Falle
einer Benachrichtigung über eine mögliche Ansteckung wenden sollten, und den
Contact-Tracing-Stellen der Kantone beziehungsweise den kantonsärztlichen Diensten
alles andere als reibungslos. Dadurch erhielten die von der App gewarnten Personen
keine offizielle Quarantäneanordnung und damit keinen Erwerbsersatzanspruch, wie es
der Bundesrat im Erläuterungsbericht zur Proximity-Tracing-System-Verordnung
vorgesehen hatte. Gerade deshalb blieben viele der potenziell Infizierten nicht zu
Hause und gefährdeten so Andere, kritisierte der Geschäftsführer der BAG-Hotline-
Betreiberin Andy Fischer.
Unterdessen lancierte ein Bürgerkomitee in der Westschweiz ein Referendum gegen
die vom Parlament beschlossene dringliche Änderung des Epidemiengesetzes, die als
gesetzliche Grundlage für die SwissCovid-App dient. Das Komitee bemängelte, dass
keine richtige demokratische Debatte über die Risiken der Tracing-Technologie geführt
worden sei, und befürchtete deren Missbrauch zur staatlichen Kontrolle sowie sozialen
Druck zu deren Nutzung. Die Konzerne Apple und Google, die die entscheidende
Bluetooth-Schnittstelle zur Verfügung stellten, seien nicht gerade für ihren Datenschutz
berühmt und die Bluetooth-Technologie sei zu ungenau, sodass viele unnötige
Quarantänen verfügt würden, was der Wirtschaft schade, zitierte die Presse aus der
Argumentation. Aus dem Kreis der eidgenössischen Parlamentarierinnen und
Parlamentarier gehörte dem Komitee der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor an.
Bis am 8. Oktober hat das Komitee Zeit, die notwendigen 50'000 Unterschriften zu
sammeln. Das dringliche Gesetz würde bei einem zustande gekommenen Referendum
jedoch erst nach der Ablehnung in der Volksabstimmung oder ein Jahr nach
Inkrafttreten, falls die Abstimmung nicht vorher stattfindet, ausser Kraft gesetzt. 24
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Einen Tag nach Ablauf der Referendumsfrist am 8. Oktober 2020 erklärte Bundesrat
Alain Berset Medienberichten zufolge das Referendum gegen die SwissCovid-App für
gescheitert. Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter habe sich der
Gesundheitsminister erfreut gezeigt und die Wichtigkeit der App für die Unterbrechung
der Infektionsketten unterstrichen. Gegenüber der Aargauer Zeitung bestätigte
François de Siebenthal als Sprecher des Referendumskomitees, dass die benötigten
Unterschriften nicht beisammen seien. Wie der «Corriere del Ticino» ergänzte, sei die
App bis zu diesem Zeitpunkt 2.5 Millionen Mal heruntergeladen worden. 25
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Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Neben den in den letzten Jahren virulenter werdenden Diskussionen über E-Voting
gingen andere Möglichkeiten der Digitalisierung (direkt-)demokratischer Prozesse etwas
unter. Dabei hatte der Bundesrat bereits 2009 beschlossen, neben dem elektronischen
Wählen und Abstimmen auch die Möglichkeit der digitalen Unterschriftensammlung
vorantreiben zu wollen. Das sogenannte E-Collecting wurde damals als dritte Phase des
Projektes «Vote électronique» angekündigt, die in Angriff genommen werde, wenn E-
Voting umgesetzt sei. 
Seit damals hat sich in der Tat einiges getan. So kamen verschiedentlich innert
kürzester Zeit via Facebook zahlreiche Unterschriften zusammen, etwa für eine Petition
zur Senkung der Billag-Gebühren oder für eine (gescheiterte) Volksinitiative für Tempo
140 auf Autobahnen. Das Scheitern der Letzteren zeigte freilich, dass ein Like auf
Facebook nicht automatisch eine Unterschrift unter ein Initiativbegehren bedeutet.
Gültig ist eine Unterschrift nämlich bisher nur in ihrer analogen Form und nur, wenn
Name und Vorname handschriftlich angebracht wurden. Online verbreitete
Unterschriftenbögen müssen also ausgedruckt, ausgefüllt, unterschrieben und an die
Initianten gesandt werden. 

Die eigentliche Idee von E-Collecting würde hingegen eine elektronische Unterschrift
erlauben. Der bundesrätliche Plan ist, dass alle kantonalen und kommunalen
Stimmregister harmonisiert werden und jede Bürgerin und jeder Bürger eine eindeutige
Online-Identität erhält, auf deren Grundlage sie auch Initiativen unterschreiben
könnten. 
Diese Idee weckte Ängste und Hoffnungen, die in den Medien reflektiert wurden.
Insbesondere wurde befürchtet, dass das Unterzeichnen von Anliegen viel einfacher
werde, was zu einer Flut von Initiativen führen würde. Die Möglichkeit für digitales
Unterschreiben – so wurde gemutmasst – werde die Erhöhung der
Unterschriftenhürden oder neue Institutionen wie etwa die Volksmotion nach sich
ziehen. Mit Letzterer würde eine bestimmte Zahl von Unterschriften das Parlament
dazu zwingen, ein Volksanliegen wie eine parlamentarische Motion zu behandeln.
Befürchtet wurde zudem, dass Parteien überflüssig würden, wenn kleine Gruppen
mittels sozialer Medien rasch und effektiv mobilisieren und Unterschriften sammeln
könnten. 
Es gab allerdings auch zahlreiche Befürworterinnen und Befürworter des digitalen
Unterzeichnens von Volksbegehren, die die Bedenken dämpfen wollten. Die Zahl an
Initiativen würde sich auch mit Online-Unterschriften selber regulieren, da auch hier an
der Urne nur Projekte angenommen würden, die auch wirklich Mehrheiten finden
würden. Zudem gehe das Sammeln auf der Strasse häufig mit unreflektiertem
Unterschreiben einher. Bei E-Collecting gäbe es hingegen zahlreiche Möglichkeiten,
sich vor einer Unterschrift zu informieren. Es müsse sich erst weisen, ob Online-
Sammlungen einfacher seien als etwa Massenversände, bei denen beispielsweise grosse
Parteien oder Organisationen ihren Mitgliedern per Post Unterschriftenbögen
zusenden. Dort sei der Rücklauf jeweils nicht sehr hoch und es zeige sich immer
wieder, dass ein Gespräch besser funktioniere als eine anonyme Abfertigung im
Massenversand. Nicht zuletzt könne Digitalisierung aber die Teilhabe am politischen
Prozess verstärken und Parteien würden die Möglichkeiten der Digitalisierung für sich
zu nutzen lernen.

2016 startete mit «WeCollect» eine Plattform, die sich das vermeintlich einfachere
digitale Prozedere zunutze machte. Wer ein Anliegen unterstützen will, trägt sich online
ein und erhält eine Mail mit einem Antwortbogen als PDF, der bereits vorfrankiert ist.
Dieser muss ausgedruckt, unterschrieben und per Post zurückgesendet werden. Daniel
Graf, der Betreiber der Plattform, kündigte an, mit der Plattform parteipolitisch neutral
sein zu wollen. Komitees könnten sich bewerben und die Community werde dann
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entscheiden, ob ein Anliegen unterstützt werde. Diese Community bestehe aus
«linksliberalen und weltoffenen» Personen, die sich für die Plattform registrierten und
ihrerseits dann ein Potenzial für Unterschriften bildeten; innerhalb von rund zwei
Jahren gehörten bereits 50'000 Personen dazu. Innert wenigen Tagen und relativ billig
könnten auf WeCollect die nötigen Unterschriften zusammenkommen, betonte Graf.
Würden bei herkömmlichen Unterschriftensammlungen die Kosten pro Unterschrift auf
zwei bis drei Franken geschätzt, könne bei WeCollect mit weniger als CHF 1 pro
Unterschrift gerechnet werden. Dies sei auch deshalb möglich, weil neben der
Unterschrift auf seiner Plattform auch gespendet werden könne, so Graf. Damit
könnten der Einrichtungsaufwand auf seiner Plattform und eventuell gar die
Portokosten finanziert werden. Die ersten Anliegen, für die der Service von WeCollect
in Anspruch genommen wurden, waren die Transparenzinitiative der SP und die
Initiative für einen Vaterschaftsurlaub. 
Die Plattform wurde allerdings auch kritisiert. Dass Graf alleine entscheide, wer seine
Dienste nutzen dürfe, sei problematisch. Nachdem die CVP mit ihrer
Gesundheitskosten-Initiative und ein rechtes Komitee mit dem Begehren «Zuerst
Arbeit für Inländer» bei Graf abgeblitzt waren, wurden bürgerliche Stimmen laut, die
eine problematische Machtballung ausmachten. Neben der ideologischen Ausrichtung
wurden zudem Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes laut. 26

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

Die Auseinandersetzung über die Frage, ob mit dem Erlös aus dem Verkauf der nicht
mehr benötigten Goldbestände der Nationalbank eine Solidaritätsstiftung gegründet
werden soll, fand im Berichtsjahr ihren Abschluss. Volk und Stände lehnten die von
Bundesrat und Parlament vorgeschlagene Drittelslösung (je ein Drittel der Erträge eines
aus den Goldverkäufen alimentierten Fonds an eine Solidaritätsstiftung, an die AHV und
an die Kantone) in einer Volksabstimmung ab. Sie sprachen sich aber auch gegen die
von der SVP mit einer Volksinitiative geforderte Zuweisung der gesamten
Verkaufserträge an die AHV aus.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé un bénéfice de 49 milliards en 2019. Ce
bénéfice a été engrangé grâce au renchérissement de l'or, à la politique monétaire de
lutte contre le franc fort et aux intérêts négatifs. A l'heure actuelle, il est précisé par
une convention que la BNS doit verser 1 milliard de francs suisses annuels aux cantons
(2/3) et à la Confédération (1/3). Ce montant est doublé lorsque la réserve distribuable
de la BNS dépasse les 20 millards de francs suisses. Néanmoins, cette large manne
financière a attiré la convoitise et aiguisé l'appétit de nombreux acteurs politiques qui
se sont manifestés dans la presse helvétique.
D'un côté, la gauche et l'UDC ont plaidé pour un versement spécifique à l'AVS. Selon ces
partis politiques, cette proposition récurrente a d'autant plus de sens à l'heure actuelle
car une part des bénéfices a été réalisée grâce aux intérêts négatifs. Or, ces intérêts
grèvent les budgets des caisses de pension. Une motion Heer (udc, ZH) a notamment
été déposée (18.4327). Elle a d'ailleurs reçu le soutien de la gauche. En outre, des voix
des Verts se sont également élevées pour proposer d'investir cet argent dans la
transition énergétique.
D'un autre côté, le PLR et le PDC ont réaffirmé l'importance de l'indépendance de la
BNS. Ils ont également rejeté l'idée de la création d'un fonds souverain, qui avait
également fait l'objet d'un débat en chambre lors du dépôt de la motion Leutenegger
Oberholzer (ps, BL) (17.3614).
Au final, la BNS, en discussion avec le Département des finances (DFF), a décidé de
verser un total de 4 milliards de francs suisses aux cantons (2/3) et à la Confédération
(1/3). La clé de répartition entre les cantons est dictée par la taille de la population.
Comme ce versement a été officialisé en mars 2020, la BNS a tenu à préciser qu'il
n'était pas lié à la crise financière et économique induite par le Covid-19. Comme le
montant alloué aux cantons et à la Confédération augmente à 2 milliards de francs
suisses lorsque les réserves distribuables dépassent 20 milliards, il a été convenu qu'il
augmenterait à 3 milliards pour plus de 30 milliards de francs suisses de réserves
distribuables et à 4 milliards pour plus de 40 milliards de francs suisses. Cette décision,
accueillie positivement par les cantons, a laissé le camp rose-vert sur sa faim. A
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l'opposé, le PLR et le PDC ont salué cette décision favorable aux cantons et conforme
avec l'indépendance de la BNS. 27

Au premier trimestre 2021, la Banque nationale suisse (BNS) a réalisé un bénéfice de
CHF 38 milliards. Cette manne a, une nouvelle fois, rallumé le débat sur la répartition
de ce bénéfice. La discussion s'est concrétisée avec la proposition d'utiliser le
bénéfice pour renflouer l'AVS dans le cadre de sa révision (MCF 19.050). Dans cette
optique, le PS, les Verts et l'UDC se sont alliés pour faire passer cette proposition. A
l'opposé, le PLR, ainsi que de nombreux économistes, ont brandi l'argument de
l'indépendance de la BNS. 28
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Landwirtschaft

Landwirt (Beruf)

Depuis plusieurs années, le nombre de femmes commençant une formation
d'agricultrice augmente. Alors qu'elles ne représentaient que 4,7% des effectifs peu
avant le tournant du siècle, ce chiffre est passé à 13,6% pour l'année 2017. Dans la
filière en agriculture biologique, les femmes représentent même entre 20 et 30% des
apprenti.e.s commençant cette formation. Selon Sandra Helfenstein, porte-parole de
l'USP, cette augmentation peut s'expliquer par la mécanisation de l'agriculture, rendant
le travail physiquement moins dur, ainsi que par le changement de vision que connaît le
secteur en ce qui concerne les rôles genrés de chacun et chacune. Cette évolution ne
transparaît pas encore dans la politique agricole, selon Regina Fuhrer, la présidente de
l'Association suisse pour la défense des petits et moyens paysans (VKMB). En effet,
leurs intérêts sont largement sous-représentés. Aujourd'hui, trois femmes de paysan
sur quatre ne sont pas déclarées en tant que salariées et ne sont donc pas assurées sur
le plan social (94% des exploitations sont détenues par des hommes). Ainsi, celles-ci
n'ont le droit ni aux allocations chômage, ni au congé maternité, tandis que leur retraite
se résume au minimum de l'AVS. En cas de divorce, les paysannes non-salariées se
retrouvent donc souvent à l'aide sociale, leur sécurité financière n'étant pas garantie.
Malgré tout, la Politique agricole 22+ nouvellement mise en consultation contient une
proposition de couplage entre paiements directs et versement de prestations sociales.
La présidente de l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF), Christine
Bühler, lutte depuis de nombreuses années pour que les femmes paysannes soient
rémunérées pour leurs activités, mais ne souhaite, pour autant, pas que cela soit relié à
des montants existentiels pour les paysan.ne.s. Le président de l'USP, Markus Ritter
(pdc, SG), estime quant à lui qu'on ne peut pas demander à l'ensemble des paysans de
payer leur famille, beaucoup d'exploitations ne pouvant pas sortir un salaire
supplémentaire. A cela, Christine Bühler répond qu'il est, au contraire, fiscalement
intéressant de répartir le gain de l'exploitation sur deux salaires; un intérêt qui est
également présent en ce qui concerne la prévoyance vieillesse volontaire. 29
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Im Januar 2022 sorgte ein Datenleck bei den SBB für einiges mediales Aufsehen. Wie
die Medien berichteten, konnte ein externer IT-Spezialist auf der SBB-
Vertriebsplattform durch automatisierte Abfragen rund 1 Million Datensätze abgreifen.
Das Leck, das aufgrund eines technischen Mangels entstanden war, bestand nach
Angaben der Medien für wenige Wochen und wurde im Januar 2022 beseitigt. In den
Datensätzen, die abgeflossen sind, waren gemäss SBB Informationen über Namen und
Geburtsort von Kundinnen und Kunden sowie über gekaufte Tickets und Abonnemente
enthalten. Es sei jedoch kein Schaden für die Kundinnen und Kunden entstanden, da
keine Email-Adressen oder Passwörter öffentlich zugänglich gewesen seien, so die SBB.
Letztere informierten sodann den eidgenössischen Datenschutzbeauftragten über den
Vorfall und leiteten eine interne Untersuchung ein.
Die NZZ kritisierte in der Folge die Aussage der SBB, wonach der Kundschaft kein
Schaden entstanden sei; die abgegriffenen Informationen seien nämlich, verknüpft mit
anderen Daten, für Kriminelle durchaus wertvoll. Auch in Le Temps wurden die SBB
kritisiert: François Charlet, ein auf neue Technologien spezialisierter Jurist, vermutete,
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dass es die SBB nicht bemerkt hätten, wenn zusätzlich zum IT-Spezialisten auch eine
Person mit kriminellen Absichten in der fraglichen Zeit Daten an sich genommen
hätte. 30

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Löhne

Ces trois dernières années, les salaires réels se sont affaiblis de 0.4%, provoquant une
baisse du pouvoir d'achat. La consommation par habitant (hors dépenses de santé)
aurait diminué d'environ 0.7% depuis 2015. Vu la bonne santé de l'économie, l'USS
réclamait en septembre une augmentation générale des salaires de 2% et le
développement de la protection sociale, afin de relancer l'économie intérieure et
d'accroître le pouvoir d'achat des Suisses. En novembre, l'USS demande entre autre un
treizième salaire pour tout le monde, davantage de conventions collectives de travail
(CCT) fixant des minimas, des structures d'accueil des enfants financées par l'Etat et
davantage d'allocations familiales dans certains cantons. Le syndicat exige une
distribution d'une partie des bénéfices de la BNS en faveur de l'AVS. 31
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Angesichts der prekären Finanzlage von Bund und Kantonen wurden Sparmassnahmen
auch bei den Sozialversicherungen nicht mehr ausgeschlossen. Eine aus Vertretern
des EFD und der kantonalen Finanzdirektoren bestehende Arbeitsgruppe regte in
einem Diskussionspapier unter anderem an, mittelfristig auf die Revision und somit den
Ausbau der Ergänzungsleistungen zu verzichten, den vollen Teuerungsausgleich auf den
AHV/IV-Renten für ein Jahr zu streichen, die Viertelsrenten in der IV abzuschaffen und
die Bundesbeiträge zur Verbilligung der Krankenkassenprämien zu kürzen. 32
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Da die Äusserungen der Arbeitgeber und der Vertreter von FDP und SVP - insbesondere
auch die immer wieder vorgebrachte These, wonach die AHV kurz vor dem finanziellen
Kollaps stehe - vor allem in der älteren Bevölkerung bedeutende Ängste auslösten, griff
Bundesrätin Dreifuss schliesslich zu einem für schweizerische politische Verhältnisse
ungewohnten Mittel. Sie liess der Presse einen offenen Brief an die Bevölkerung
zukommen, in welchem sie das materielle Fundament der AHV bis über die
Jahrtausendwende hinaus als solide und für die Sicherung der Renten ausreichend
taxierte, weshalb sich ihrer Ansicht nach auch die Anhebung des Rentenalters der
Frauen im Rahmen der 10. AHV-Revision nicht aufdränge. Da der Gesamtbundesrat im
Vorjahr beschlossen hatte, sich entgegen seiner ursprünglichen Haltung dieser
Erhöhung des Rentenalters nicht zu widersetzen, sah sich Dreifuss dem Vorwurf der
bürgerlichen Parteien ausgesetzt, mit ihrer Initiative das Kollegialitätsprinzip verletzt zu
haben. 33
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Diese Zahlen, die sich bereits in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres abzeichneten,
gaben jenen Stimmen vor allem aus Arbeitgeberkreisen Auftrieb, die schon seit einiger
Zeit Bundesrätin Dreifuss angriffen und ihr unterstellten, sie beschönige die
finanziellen Perspektiven der Sozialwerke. Vorab ihre bei der Präsentation des Drei-
Säulen-Berichts gemachte und später in einer Fernsehsendung wiederholte Äusserung,
für die Sicherung der AHV brauche es ab dem Jahr 2005 neben dem bereits
vorgesehenen Mehrwertsteuerprozent noch einmal Mehreinnahmen im Umfang von
einem bis zwei Mehrwertsteuerprozenten bzw. von 1,3 Lohnprozenten, warf im
bürgerlichen Lager hohe Wellen, da die Sozialministerin noch 1994 in ihrem "offenen
Brief" erklärt hatte, bis mindestens ins Jahr 2000 würde der AHV-Fonds weiter
geäufnet, weshalb mittelfristig kein Anlass zur Sorge bestehe. Bei den
Erneuerungswahlen in den Bundesrat erzielte Dreifuss das schlechteste Ergebnis des
Siebnerkollegiums, was sowohl Beobachter wie sie selber als Ausdruck einer
wachsenden Polarisierung in der Sozialpolitik werteten. 34
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Ende Jahr publizierten 19 hochkarätige Wirtschaftsfachleute um den ehemaligen
Diplomaten und ABB-Kopräsidenten David de Pury ein "Weissbuch", in welchem sie
nicht nur eine weitestgehende Deregulierung im Wirtschaftsgeschehen, sondern auch
eine völlige Neukonzeption der sozialen Sicherheit postulierten. Deren Leistungen
sollten nur noch nach streng gehandhabten Bedürfnisklauseln ausgerichtet werden.
Insbesondere plädierten sie für eine Aufhebung der beruflichen Vorsorge und für eine
AHV, die lediglich das Existenzminimum sichern würde. Die Beibehaltung des bisherigen
Lebensstandards im Alter - nach heutiger Auffassung in erster Linie Aufgabe der 2.
Säule - sollte hingegen rein der privaten Vorsorge, d.h. allein den Arbeitnehmern
überlassen bleiben. Privatisieren wollten die Unternehmer auch die
Arbeitslosenversicherung, obgleich die Privatversicherer angesichts der nicht
kalkulierbaren Risiken bereits vor Jahren diese Idee abgelehnt hatten. 35
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Die Pro Familia Schweiz, der Dachverband der schweizerischen Familienorganisationen,
stellte das heutige Konzept der Sozialversicherungen radikal in Frage und postulierte
ein Modell, das sich nicht nur auf die Erwerbsarbeit abstützt, sondern auch die
unbezahlte Arbeit in Familie und Öffentlichkeit einbezieht. 36
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Ein besonderes Problem stellt sich bezüglich der ersten grossen Einwanderungswelle
der 50er und 60er Jahre; als junge, kräftige, aber meist unqualifizierte Männer und
Frauen übernahmen diese – vorwiegend aus Italien stammenden – Immigranten damals
die körperlich harten und schlecht bezahlten Arbeiten, welche die Schweizer mieden.
Heute sind diese Personen im Pensionsalter, haben häufig gesundheitliche Probleme
und beziehen deutlich tiefere Renten als die Schweizer, da sie nicht nur geringere
Einkommen hatten, sondern häufig auch Beitragslücken aufweisen. Ursprünglich hatte
man damit gerechnet, dass diese Menschen im Alter in ihre Heimat zurückkehren
würden. Nun zeigte sich, dass gewisse Eigenheiten des schweizerischen
Sozialversicherungssystems diese Rückkehr mehr behindern denn ermutigen. Der
Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) beispielsweise erlischt mit der Ausreise und
kann bei einer späteren neuerlichen Einreise nicht wieder aktiviert werden. Der
Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV), Otto Piller, regte deshalb an,
dass eine einmalige zehnjährige Wohnsitzdauer generell für den Bezug von EL
ausreichen sollte. Eine weitere Schwierigkeit besteht in der obligatorischen
Krankengrundversicherung. Bei einer definitiven Ausreise fällt deren Schutz dahin; der
Beitritt zu einer ausländischen Kasse ist aber nicht in jedem Fall ohne weiteres möglich.
Hier wird das bilaterale Abkommen mit der EU über den freien Personenverkehr eine
Erleichterung bringen, da es allen Betroffenen ermöglichen wird, auch im Ausland bei
einer schweizerischen Kasse versichert zu bleiben. In seinem Wunsch nach mehr
Solidarität mit diesen Menschen erinnerte der BSV-Direktor daran, dass die Lage der
AHV ohne die ausländischen Versicherten um einiges schwieriger wäre, als sie ohnehin
ist. Heute sind die ausländischen Arbeitskräfte Netto-Zahler: sie kommen für einen
Viertel der Beiträge auf, beziehen aber aufgrund ihrer Altersstruktur nur 13% der
Leistungen. Erst in rund 20 Jahren werden sich Beitragszahlung und Leistungsbezug
annähern [26]. 37
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An einem Sonderparteitag verlangte die SVP eine radikale Neuausrichtung in der
Sozialpolitik. Die Finanzierung der Sozialwerke müsse ohne neue Steuern und mit
tieferen Lohnprozenten sichergestellt werden. Langfristig will die SVP die
Sozialausgaben auf das Niveau von 1990 senken. Dabei sollen auch die Erhöhung des
Rentenalters auf 68 Jahre und das Kapitaldeckungsverfahren für die AHV geprüft
werden. Das Thesenpapier wurde von den Delegierten einstimmig angenommen.
Bundespräsident Ogi distanzierte sich im Anschuss vehement von den Forderungen
seiner Partei und meinte, es gehe nicht an, das Solidaritätswerk der AHV mutwillig zu
zerstören; im gleichen Sinn äusserten sich auch die SVP-Kantonalsektionen GR und BE.
Nachdem die Vorschläge auch innerhalb der Klientel der SVP Bestürzung ausgelöst
hatten, präsentierte die Partei im Mai neue Vorschläge zur Sicherung der staatlichen
Sozialwerke (AHV/IV/EO und Arbeitslosenversicherung). Durch Sparanstrengungen soll
die AHV ohne Rentenkürzungen und ohne Steuererhöhungen auskommen. Mit
Ausnahme der vollständigen Überführung des überschüssigen Nationalbankgoldes in
den AHV-Fonds brachten die neuen Thesen nichts, was nicht schon vom Bundesrat mit
der 11. AHV-Revision vorgeschlagen wird (Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65
Jahre, Angleichung der Witwen- an die Witwerrente, Teuerungsanpassung nur alle drei
Jahre). In der IV ortete die SVP ein grosses Missbrauchspotential und verlangte eine
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Untersuchung. Bei den Arbeitslosen will die Partei Leistungen abbauen, beispielsweise
durch eine Karenzfrist von 30 Tagen vor Bezug eines Taggeldes. 38

Im Dezember 2019 veröffentlichte Swiss Life eine ausführliche Studie zum Gender
Pension Gap, beruhend auf Sozialversicherungsdaten des Jahres 2012. Darin
verdeutlichte sich einmal mehr der grosse Unterschied zwischen den Altersrenten der
Männer und Frauen. Demnach erhielten Frauen durchschnittlich über alle drei Säulen
der Altersvorsorge hinweg eine um einen Drittel tiefere Rente als Männer, was in etwa
CHF 20'000 pro Jahr entspreche. 90 Prozent der Differenz stammte aus der
beruflichen Vorsorge (2. Säule), in der Frauen aus verschiedenen Gründen deutlich
schlechter fahren als Männer. Einerseits weisen Frauen einen durchschnittlich um über
20 Prozent tieferen Anstellungsgrad auf als Männer. Dadurch erhalten sie
durchschnittlich weniger Lohn und bezahlen folglich weniger Beiträge. Der
Koordinationsabzug ist zudem vom Anstellungsgrad unabhängig, so dass Frauen
anteilsmässig deutlich weniger Geld ansparen können als Männer. Zudem fallen die
Löhne der Frauen auch häufiger unter die Eintrittsschwelle der beruflichen Vorsorge,
wodurch ihre Löhne in der beruflichen Vorsorge manchmal gar nicht versichert sind.
Schliesslich bestehen noch immer Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern;
Frauen erhalten durchschnittlich 18 Prozent weniger Lohn als Männer. Inwiefern dieser
Unterschied auf strukturelle Faktoren oder Diskriminierung zurückzuführen ist, bleibt
umstritten. 
Deutlich geringer als in der beruflichen Vorsorge sei der Geschlechterunterschied bei
der AHV, weist die Studie aus, «da dort die Abhängigkeit von jahrzehntelang
angespartem Vermögen wegen Witwenrente, Anrechnung von Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften, Splitting des Erwerbseinkommens» sowie Minimal- und
Maximalrente weniger gross sei. 
Am grössten ist der Gender Pension Gap gemäss der Studie von Swiss Life zwar bei
Verheirateten, dort zeigten sich dessen Folgen aber häufig weniger stark, weil die
Ehepartner ihre Einkommen zusammenlegen würden. Besonders stark ins Gewicht
fielen die Geschlechterunterschiede stattdessen bei geschiedenen Rentnerinnen, von
denen entsprechend rund ein Drittel EL beziehe. Auch bei Konkubinatspartnerinnen,
die sich über längere Zeit um die Kinder kümmerten, falle die Differenz bei einer
Trennung entsprechend deutlich aus. 
Der Bericht zeigte jedoch auch eine Verbesserung der Situation auf. So sei die
Erwerbsquote der Frauen zwischen 1996 und 2017 um fast 10 Prozent gestiegen und
betrage nun durchschnittlich 60 Prozent. Der Gender Pension Gap habe sich demnach
von 50 Prozent auf 40 Prozent reduziert; nach wie vor erhielten Männer somit aber
deutlich höhere Renten als Frauen. 39
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Um einen neuen Ausbau der ausgesprochen populären Alters- und
Hinterlassenenversicherung (AHV) – und in ihrem Gefolge auch der
Invalidenversicherung (IV) – erhob sich ein wahrer Wettlauf unter den verschiedenen
politischen Gruppen. Der Christlichnationale Gewerkschaftsbund lancierte im Januar
1966 eine Initiative zur Revision von Art. 34 quater BV, die einerseits die jährliche
Anpassung der AHV- und IV-Renten an die Teuerung sowie an die Entwicklung des
Volkseinkommens postulierte und als Ausgangspunkt gleich eine Erhöhung der Renten
um einen Drittel vorsah, anderseits die Arbeitgeber zur Einrichtung paritätischer
Zusatzversicherungen mit Freizügigkeitsgarantie verpflichten wollte; das Begehren
wurde im August mit 169'399 Unterschriften eingereicht.
Wenn dieser Vorstoss mit seiner Forderung nach einer Indexrente, ja nach einer
sogenannten dynamischen Rente – bei der über den Teuerungsausgleich hinaus eine
Anpassung an die Zunahme des Sozialprodukts gewährt wird –, sowie mit seiner
Annäherung an das System der Volkspension nach nordischem Muster den Akzent auf
eine Strukturreform legte, so konzentrierte sich der Schweizerische
Gewerkschaftsbund im Februar mit einem Schreiben an den Bundesrat auf den
unmittelbaren Teuerungsausgleich unter Zurückstellung aller übrigen Gesichtspunkte;
die Sozialdemokratische Partei der Schweiz sekundierte und präzisierte kurz darauf
dieses Postulat in einer eigenen Eingabe, in der sie eine 10-prozentige Rentenerhöhung
auf Anfang 1967 vorschlug.
Rentenindexierung und Volkspensionsprinzip stiessen in der Partei wie im
Gewerkschaftsbund auf Kritik; dabei wurde geltend gemacht, dass ein starres
Indexsystem Realwerterhöhungen erschweren könne und eine Volkspension ein
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Vielfaches an Beiträgen erfordern würde. Beide Organisationen unterbreiteten aber
dem Bundesrat am Jahresende auch einen Vorschlag für eine weitergreifende Revision,
den sie von einer gemeinsamen Kommission hatten ausarbeiten lassen; dieser ging
einerseits auf eine Erhöhung der AHV-Renten um rund 40 Prozent und auf eine
Reduktion der gesetzlichen Überprüfungsfrist für die Rentenanpassung von fünf auf
drei Jahre aus, anderseits auf eine Heraufsetzung der Beiträge der Versicherten wie der
Arbeitgeber um 25 Prozent und auf eine mindestens im gleichen Verhältnis stehende
Erhöhung der staatlichen Zuwendungen.
In ähnlicher Richtung bewegten sich die Postulate der Vereinigung schweizerischer
Angestelltenverbände; diese wünschte den Teuerungsausgleich bei den Renten sogar
schon für 1966, behielt sich aber die Prüfung weitergehender Verbesserungen noch
vor.
Dagegen verlangte ein Komitee «Gesichertes Alter», dem Exponenten verschiedener
Parteien und Arbeitnehmerverbände angehören, neben einer 13. Monatsrente für 1966
einen automatischen Teuerungsausgleich bei AHV-Renten und -Ergänzungsleistungen
für die Zukunft.
Für eine Weiterentwicklung der AHV sprach sich schliesslich der schweizerische
freisinnig-demokratische Parteitag aus; in seinen Thesen wurde ausser einer 10-
prozentigen Rentenerhöhung auf Anfang 1967 und einer Verkürzung der
Überprüfungsfrist auf drei Jahre insbesondere die Förderung des Baues von Alters- und
Invalidenwohnungen durch niedrig verzinsliche Darlehen aus dem Ausgleichsfonds der
AHV postuliert.
Der Zentralverband der Arbeitgeberorganisationen und die Schweizerische
Handelskammer lehnten dagegen jede Rentenerhöhung, die über den Rahmen der
bereits verfügbaren Mittel hinausginge, ab. 40

L'assurance-vieillesse et survivants est certainement de loin l'assurance sociale la plus
importante de notre pays. Elle est dans tous les cas profondément ancrée dans la
mentalité de notre peuple, qui considère son instauration comme l'événement le plus
important du xxe siècle. Les problèmes que l'on se propose à l'heure actuelle de
résoudre ne concernent plus le niveau des prestations. Ils se rapportent à des
questions structurelles telles que: le statut de la femme dans la sécurité sociale,
l'introduction d'une plus grande flexibilité dans l'âge de la retraite ou encore le
remplacement des prestations complémentaires par un relèvement des rentes
minimales AVS/AI. Tous ces différents points devraient être résolus dans le cadre de la
10e révision de l'AVS actuellement à l'étude. Cependant, la nouvelle répartition des
charges entre Confédération et cantons— soumise à une procédure de consultation —
aura des répercussions importantes sur le financement de ces nouvelles prestations,
puisqu'il est prévu de supprimer la subvention des cantons à l'AVS, qui s'élève
aujourd'hui à 5% des dépenses totales. Dès lors, la consolidation à moyen et à long
terme de la plus grande institution sociale devrait avoir la priorité sur la réalisation
coûteuse de nouveaux postulats. C'est du moins l'avis de l'Union centrale des
associations patronales (UCAP), qui s'est réjouie de la prise de position du Conseil
fédéral selon laquelle la prochaine révision ne devra pas entraîner de charges
supplémentaires pour les pouvoirs publics, les branches d'assurance et les assurés ou
les employeurs. 41
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Les travaux relatifs à la dixième révision de l'AVS se sont poursuivis. Les deux
commissions d'experts chargées de présenter un avant-projet sur l'introduction de la
limite d'âge flexible de la retraite et sur la réforme du statut de la femme n'ont pas
encore été en mesure de formuler un texte de loi, si bien que le message
correspondant ne sera vraisemblablement pas publié avant la fin de la législature en
cours. Les experts ont cependant déjà précisé les contours de la future retraite «à la
carte»: elle entraînerait une réduction approximative des rentes de l'ordre de 7% par
année d'anticipation. L'Union syndicale suisse (USS) admettrait jusqu'à 9% de
diminution, mais ses représentants tiennent à une atténuation des conséquences pour
les revenus modestes et à une possibilité d'accorder la rente entière aux salariés
prématurément usés par le travail. Pour leur part, les milieux patronaux craignent que
l'application généralisée de la retraite flexible n'entraîne, dans un deuxième temps, la
revendication d'un niveau de prestations plus élevé. Les aménagements en vue d'une
meilleure égalité entre les sexes dans le régime de l'AVS ne mobilisent plus un front uni
au sein des milieux politiques féminins. Contrairement à ce qu'elle avait affirmé dans
une motion déposée en 1979, la conseillère nationale C. Füeg (prd, SO) ne pense plus
que le droit de la femme à une rente indépendante puisse être institué dans l'immédiat
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(Mo 78.588). Au contraire, pour les organisations féministes, des réformes minimales en
faveur de la femme divorcée et de la symétrie entre veufs et veuves signifieraient
qu'une occasion sans doute unique aurait été manquée. Au demeurant, ces
organisations n'admettraient pas non plus que la révision en cours vise à relever l'âge
de la retraite pour la femme. Le conseiller national P. Günter a déposé une motion
invitant le Conseil fédéral à présenter un projet propre à établir l'égalité de droit entre
les deux sexes pour l'âge de la retraite (Mo. 82.947). 42

Pour le Parti socialiste, l'extrême-gauche, les organisations féminines et les syndicats,
le principe du relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes apparaît en premier
lieu comme un recul historique et la remise en cause d'un acquis social fondamental.
En second lieu, il fait supporter à une seule catégorie de personnes le coût
d'améliorations sociales dont bénéficieront divers groupes d'assurés. Quant au
principe de la retraite à la carte, ces mêmes détracteurs ont indiqué qu'elle peut être
une bonne chose en soi, mais la façon dont le Conseil fédéral souhaite l'appliquer étant
plus que contestable. Et ceux-ci d'indiquer qu'une réduction de 6 à 7% du montant des
rentes était importante pour les allocations les plus faibles, justement celles que
touchent en général les pensionnés des catégories de travailleurs ayant le plus besoin
de l'abaissement de l'âge donnant le droit à la rente. Dans cet esprit, le conseiller
national W. Stamm (ps, SH) a déposé une motion invitant le Conseil fédéral à abaisser,
sans réduction, l'âge ouvrant le droit à l'AVS pour les personnes actives effectuant des
travaux physiquement pénibles dans des conditions difficiles (Mo. 86.132). Du côté des
associations patronales, on s'est félicité de la proposition inhérente au relèvement de
l'âge de la retraite pour les femmes, même si l'on n'a pas manqué de stigmatiser
l'attitude hésitante du Conseil fédéral dans le domaine de la législation. Et celles-ci
d'affirmer qu'une telle mesure serait synonyme d'un petit pas dans une double bonne
direction. D'abord, on se rapprocherait un peu d'une nécessaire et légitime égalité de
l'âge de la retraite. Ensuite, on indiquerait dans quelle direction l'AVS serait condamnée
à évoluer en regard des données démographiques. Quant aux partis bourgeois, ils ont
témoigné d'une neutralité bienveillante à l'égard des mesures envisagées par le
gouvernement. Ils ont cependant demandé davantage d'éclaircissements quant au
financement à long terme de l'AVS et à l'évolution démographique de la population. 43
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Le système de l'AVS repose sur la conception traditionnelle de la famille et établit une
inégalité de traitement entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes
seules, célibataires et divorcées d'une part et les femmes mariées ou veuves d'autre
part. Il se trouve donc en complète contradiction avec le nouveau droit matrimonial qui
consacre l'égalité des époux au sein de l'union conjugale, assortie du partage de leurs
responsabilités. Le débat sur la dixième révision de l'AVS s'articule justement autour
d'un certain nombre de postulats qui doivent consacrer l'égalité entre hommes et
femmes, comme par exemple les rentes couples payées individuellement à chaque
conjoint, l'amélioration des rentes pour les divorcés ou la compensation lors de
charges de famille. Mais il ne fait aucun doute que la polémique se cristallise autour du
problème de l'âge de la retraite qui devient l'enjeu principal de cette révision. S'ils
s'accordent à reconnaître qu'il n'existe pas d'améliorations substantielles de l'AVS qui
ne coûtent rien, les partis politiques préconisent des modes de financement différents.
Tandis que la gauche opte pour une hausse des cotisations des assurés et pour une
augmentation des contributions des pouvoirs publics, la droite se prononce en faveur
d'une élévation de l'âge de la retraite afin de ne créer aucune entorse au principe de la
neutralité des effets financiers de toute réforme sociale (Po. 11423, 75.456, 77.310,
77.419, 77.326, 78.560, 82.497, 83.477, 83.485, 84.341, 86.326, 86.132, 87.516 et 88.562
ainsi que 78.588). 44
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La Commission fédérale pour les questions féminines est d'avis que la révision de I'AVS
doit parvenir à concrétiser le principe constitutionnel de l'égalité des droits entre
hommes et femmes ainsi que l'égalité de traitement entre les femmes. Dans son projet,
neutre du point de vue financier, elle a affirmé sa volonté de supprimer toutes les
inégalités, préjudiciables ou non à la femme. Elle se prononce en faveur des rentes
individuelles et souhaite l'introduction d'un bonus dont l'effet consisterait à améliorer
la rente vieillesse des assurés célibataires et divorcés qui ont accompli des tâches
éducatives. A une faible majorité, elle a préconisé une augmentation de l'âge de la
retraite pour les femmes assortie de la flexibilité dès 60 ans. 45
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Les propositions du gouvernement ont suscité diverses critiques et réserves, émanant
aussi bien de la droite et des milieux patronaux que de la gauche et des syndicats. Les
premiers ont reproché au Conseil fédéral en particulier de n'avoir pas respecté le
principe de la neutralité des coûts et ont regretté qu'en raison d'une évolution
démographique caractérisée par un vieillissement de la population, il ait renoncé à
relever l'âge de la retraite pour les femmes. Si les seconds se sont félicités de l'abandon
d'un relèvement de l'âge de la retraite, ils ont cependant déploré que l'égalité entre les
sexes n'ait pas été atteinte et que le modèle de rentes individuelles n'ait pas été retenu.
Seuls les démocrates-chrétiens ont approuvé le projet. Quant aux organisations
féminines, elles ont regretté que le Conseil fédéral ait renoncé à introduire des rentes
indépendantes de l'état civil. Et d'une façon plus générale, elles ont trouvé les
propositions du projet gouvernemental trop timorées. 46
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Rund 15% der Bevölkerung sind heute schon über 65 Jahre alt, bis ins Jahr 2040 sollen
es – gemäss einem Demographiebericht der OECD – 28% sein. Dies ist Anlass genug,
sich grundlegend mit den Fragen der Altersvorsorge zu befassen. Dabei werden immer
mehr Stimmen laut, die nicht nur eine Verbesserung des bestehenden Systems,
sondern ein mehr oder minder radikales Umdenken fordern. 47
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Am meisten Widerstand erwuchs dem Gesetzesvorschlag aber wie erwartet von
Frauenseite. Eine Arbeitsgruppe, welcher sieben der repräsentativsten
Frauenverbände angehörten, legte auf einer Pressekonferenz dar, weshalb sie der 10.
AHV-Revision den Kampf ansagen und eventuell auch vor einem Referendum nicht
zurückschrecken wolle. Ihre Hauptforderung war die einer zivilstandsunabhängigen AHV
mit Betreuungsbonus. 48
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In ersten Reaktionen stiessen die Vorschläge des Bundesrates von Rechts bis Links auf
Kritik. Der Arbeitgeberverband erklärte, die Regierung setze falsche Prioritäten; nicht
die Flexibilisierung des Rentenalters sei vordringlich, sondern die Sanierung der AHV,
wozu Mehreinnahmen über die Mehrwertsteuer nichts taugten. Der Gewerbeverband
unterstützte das einheitliche Rentenalter für Mann und Frau, lehnte jede Erhöhung des
Beitragssatzes für Selbständigerwerbende hingegen kategorisch ab. Die FDP äusserte
sich ebenfalls positiv zur vorgesehenen Gleichstellung von Mann und Frau, meldete
aber bereits Opposition gegen das Modell der langen Erwerbsdauer an, da es
ausbildungsfeindlich sei. Die SP sah in den bundesrätlichen Vorschlägen einen Schritt in
die richtige Richtung, bedauerte aber, dass die Einsparungen einmal mehr einseitig zu
Lasten der Frauen gehen sollen. Für den SGB gingen die vorgeschlagenen
Flexibilisierungsmodelle eindeutig zu wenig weit. Einzig die CVP zeigte sich auf der
ganzen Linie zufrieden und meinte, die Gleichstellung der Geschlechter sei ebenso zu
begrüssen wie die Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel über die Mehrwertsteuer. Im
Lauf der Vernehmlassung änderte sich kaum etwas an diesen ersten Stellungnahmen;
allerdings wurde klar, dass die bürgerlichen Bundesratsparteien und die
Wirtschaftsverbände nur auf die 11. AHV-Revision einzutreten gewillt sind, wenn der
Bundesrat vorgängig eine Gesamtstrategie für die Sicherung aller Sozialwerke vorlegt. 49
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Eine neue Finanzierungsquelle will ein „Komitee sichere AHV“ um Nationalrat
Rechsteiner (sp, BS), alt Bundesrat Tschudi und alt SP-Präsident Hubacher mit der
Bewirtschaftung des Reingewinns der Nationalbank und mit der Einführung einer
nationalen Erbschaftssteuer erschliessen, deren Erlös vollumfänglich in den AHV-
Fonds fliessen soll. Die SP zeigte sich zuerst etwas verärgert über das Vorprellen der
„Basler Connection“, musste dann aber zugeben, dass damit der Partei die Möglichkeit
gegeben wurde, sich gegenüber den Sozialabbauplänen der SVP als Hüterin des
Sozialstaats zu profilieren. Die bereits im Sommer klar gesetzte neue Parteipräsidentin
und Ständerätin Brunner (GE) versprach ihre Unterstützung bei der Lancierung einer
diesbezüglichen Volksinitiative. 50
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Angesichts der Turbulenzen in der 2. Säule der Altersvorsorge verlangte die
Delegiertenversammlung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) eine
substanzielle Stärkung der AHV. Vier Jahre zuvor hatte der SGB die Politisierung der
Löhne mit dem Slogan „Kein Lohn unter 3000 Franken“ lanciert. Nun möchte er die
Rentendiskussion mit der Forderung „Keine Rente unter 3000 Fr.“ neu beleben. Der
SGB stellte sich zwar gegen den von einzelnen Gewerkschaften geforderten Ausstieg aus
dem Drei-Säulen-Modell zugunsten eines Vollausbaus der AHV, sprach sich aber für
eine Umgestaltung in Richtung einer existenzsichernden staatlichen Altersvorsorge aus.
In diesem Sinn unterstützte er das Begehren des Schweizerischen
Eisenbahnerverbandes (SEV) nach einer 13. AHV-Rente, wie sie beispielsweise
Österreich bereits kennt. Finanziert werden soll dieser Ausbau vorerst durch die
Zuweisung des überschüssigen Nationalbank-Goldes an den AHV-Fonds, in einem
späteren Zeitpunkt allenfalls durch eine Anhebung der Beiträge oder der
Mehrwertsteuer. 51
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Kaum im Amt als neuer Vorsteher des EDI legte Bundespräsident Couchepin seine
Vorstellungen für die künftige Entwicklung der Altersvorsorge dar. Insbesondere sprach
er sich dafür aus, mittelfristig das Rentenalter um ein oder zwei Jahre hinaufzusetzen.
In einem Positionspapier, das er dem Gesamtbundesrat kurz vor seinem traditionellen
Medienspaziergang auf die Petersinsel vorlegte, plädierte er für eine Erhöhung vorerst
auf 66 (2015) und später auf 67 Jahre (2025). SP, Grüne und CVP wiesen diesen
Vorschlag umgehend zurück; selbst die SVP, die 2000 sogar eine Erhöhung auf 68 Jahre
verlangt hatte, äusserte sich – wenige Wochen vor den anstehenden eidgenössischen
Wahlen – reserviert. Einzig die FDP hielt zu ihrem Bundesrat. Der Arbeitgeberverband
unterstützte ebenfalls eine Erhöhung, wollte sich aber nicht auf ein starres
Regelrentenalter festlegen, sondern verlangte eine Flexibilisierung nach oben. 52
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Als gerüchteweise bekannt wurde, Bundesrat Villiger wolle im Bestreben um
Einsparungen den Mischindex (Anpassung der Renten nicht nur an die Teuerung,
sondern auch an die Lohnentwicklung) für die Berechnung der laufenden AHV-Renten
zur Disposition stellen, winkten alle grossen Parteien mehr oder weniger entschieden
ab. Die SP erklärte, der Mischindex sei für sie unantastbar. Die CVP meinte, fürs Sparen
sei es sinnvoller, die Renten weniger häufig anzupassen, wie dies ja in der 11. AHV-
Revision vorgesehen ist. Auch Politiker der FDP und sogar der SVP, welche in der
Vergangenheit selber schon angeregt hatten, die Renten lediglich der Preisentwicklung
anzupassen, sprachen sich nun dagegen aus. Im Vorfeld des Ausflugs auf die Petersinsel
brachte Bundespräsident Couchepin das Thema in einer etwas anderen Form in die
Diskussion. Seiner Ansicht nach sollte der Mischindex zur Berechnung der
Ausgangsrente beibehalten, für die periodische Erhöhung der laufenden Renten
hingegen abgeschafft werden. 53
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Im Mai 2018 schlug die WAK-SR vor, als Gegenstück zur Unternehmenssteuerreform der
AHV aus dem vollständigen Demografieprozent der Mehrwertsteuer, einer Erhöhung
des Bundesbeitrags sowie der Lohnbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern neu
zusätzlich ungefähr CHF 2 Mrd. jährlich zukommen zu lassen – was von den Schweizer
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern im Mai 2019 angenommen wurde. Diese Idee
einer Zusatzfinanzierung für die AHV kam jedoch nicht von ungefähr, hatten doch seit
2017 zahlreiche Mitglieder der eidgenössischen Räte Vorstösse für eine einmalige oder
regelmässige Zusatzfinanzierung für die AHV eingereicht. 
Den Anfang machte die FK-NR im Oktober 2017. Nachdem die Schweizer
Stimmbevölkerung die Altersvorsorge 2020 kurz zuvor an der Urne abgelehnt hatte,
beantragte die Kommission in einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 17.496), der AHV
im Jahr 2018 den im Budget 2018 frei gewordenen Betrag von CHF 441.8 Mio., der zuvor
für die AHV geplant gewesen war, ihr nun aufgrund der abgelehnten Altersvorsorge aber
verwehrt werden sollte, zukommen zu lassen. Dieser Vorschlag fand jedoch in der FK-
SR keine Mehrheit. 
In der Folge waren insbesondere Forderungen, wonach die SNB eine Finanzzulage an
die AHV leisten solle, prominent. Den ersten Schritt machte diesbezüglich Peter Keller
(svp, NW; Ip. 18.3124) mit einer Interpellation. Da die SNB seit Januar 2015 einen
Negativzins von 0.75 Prozent auf die Gelder, die bei ihr lagerten, kassiere und dadurch
auf Kosten der Schweizer Sparenden sowie Rentnerinnen und Rentner 2015 bis 2017
fast CHF 5 Mrd. eingenommen habe, wollte er vom Bundesrat wissen, ob dieser
ebenfalls der Meinung sei, dass die entsprechenden Gelder nach Beendigung der
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ausserordentlichen Massnahmen durch die SNB wieder der Schweizer Bevölkerung
zurückgegeben werden sollten – etwa über die AHV. Der Bundesrat erklärte sich dabei
mit der aktuellen Regelung, die eine Ausschüttung der Gewinne an die Bevölkerung
ermögliche, aber auch die Unabhängigkeit der SNB gewährleiste, zufrieden. Ende 2018
folgte Alfred Heer (svp, ZH; Mo. 18.4327) mit einer Motion, die den Bundesrat
beauftragen sollte, die Gewinnaufteilung der SNB so zu ändern, dass die von der
Nationalbank erhobenen Negativzinsen vollständig auf Kosten des Bundes, dessen
Auszahlungen entsprechend gekürzt werden sollten, an die AHV fliessen sollten. Da der
Bund faktisch keine Schuldzinsen bezahle und stattdessen sogar ein Zinsüberschuss auf
neuen Bundesobligationen erwirkt werde, sei er einer der Profiteure der Negativzinsen,
argumentierte der Motionär. Thomas Matter (svp, ZH; Pa.Iv. 18.465) forderte in einer
parlamentarischen Initiative – erfolglos –, dass die Nationalbank die Hälfte ihres
Eigenkapitalzuwachses seit dem 31. Dezember 2007 einmalig an die AHV überweisen
solle, sobald sich das internationale Finanzsystem und die Bilanzsumme der SNB
normalisiert haben. Noch bevor sich der Nationalrat entschieden hatte, dem Vorstoss
Matters keine Folge zu geben, wollte Maximilian Reimann (svp, AG; Pa.Iv. 19.481)
ebenfalls mit einer parlamentarischen Initiative dafür sorgen, dass die Erträge aus
Negativzinsen nicht als Reingewinn der SNB verbucht werden, sondern der AHV – sowie
allenfalls den Pensionskassen und der dritten Säule – zugute kommen. 
Doch nicht nur im Bereich der Nationalbank, auch in weiteren Bereichen sah die SVP
Potenzial für eine Unterstützung der AHV. So reichte die SVP-Fraktion im September
2018 drei Motionen ein, mit denen die Rahmenkredite für die Entwicklungshilfe um CHF
1 Mrd. pro Jahr (Mo. 18.3755) respektive für den Asyl- und Flüchtlingsbereich
vorgesehene Gelder um CHF 500 Mio. jährlich gekürzt (Mo. 18.3757) sowie die
sogenannte Kohäsionsmilliarde für die EU gestrichen werden (Mo. 18.3756) und die frei
werdenden Gelder der AHV zugeführt werden sollten. Mit entsprechenden Anträgen war
sie zuvor im Nationalrat bei der Besprechung der STAF gescheitert. Die Motionen
18.3755 sowie 18.3756 fanden jedoch in der Herbstsession 2019 ausserhalb der SVP
keinen Anklang und wurden entsprechend deutlich abgelehnt. Die Motion 18.3757
wurde bis zum Ende der Herbstsession 2019 noch nicht behandelt.  
Einen weiteren Vorschlag für eine Zusatzfinanzierung für die AHV machte Luzi Stamm
(svp, AG; Pa.Iv. 19.435) – und somit wiederum ein Mitglied der SVP-Fraktion – im Mai
2019 in einer parlamentarischen Initiative. Demnach sollen zukünftig aufgrund von fix
installierten Überwachungsgeräten ausgestellte Bussen und Geldstrafen im
Strassenverkehr in den AHV-Fonds fliessen. Dabei ging es ihm jedoch nicht in erster
Linie um die Finanzierung der AHV, sondern vor allem um die Überwachungsgeräte.
Durch eine solche Änderung würden diejenigen Stellen, die Überwachungsgeräte
aufstellen, nicht direkt von diesen profitieren, wodurch sichergestellt werden könne,
dass diese tatsächlich zur Sicherheit, nicht nur für den Profit installiert würden. 
Im September 2018 reichte schliesslich mit Beat Flach (glp, AG; Po. 18.4009) auch ein
Mitglied der Grünliberalen Fraktion ein Postulat ein, gemäss dem der Bundesrat die
Höhe der Zusatzfinanzierung für die AHV und IV durch eine Legalisierung von Cannabis
und eine Besteuerung analog zu Tabak berechnen sollte. Dieselbe Problematik nahm
auch Fabian Molina (sp, ZH; Anfrage 19.1039) im Juni 2019 in seiner Anfrage an den
Bundesrat auf. 
Eine Unterstellung von Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs unter den
reduzierten Mehrwertsteuersatz sowie eine Erhöhung des Normalsatzes zugunsten der
AHV forderte die Jugendsession 2017 in einer Petition (Pet. 18.2006). 54

Mit der Annahme des Bundesbeschlusses über die Genehmigung des Abkommens
zwischen der Schweiz und Kosovo über soziale Sicherheit zahlte die Schweiz ab
September 2019 wieder AHV- und IV-Renten in den Kosovo aus. Ende 2009 hatte der
Bundesrat aufgrund einer fehlenden funktionierenden Verwaltung im Kosovo
entschieden, neu in den Kosovo zurückkehrenden Personen keine Renten mehr
auszahlen zu lassen. Die Betroffenen hatten im Gegenzug jedoch die Rückzahlung ihrer
geleisteten AHV- und IV-Beiträge fordern können. Obwohl es gemäss Medien aufgrund
dieser zwischenzeitlichen Sistierung zu zahlreichen Härtefällen gekommen war, war
keine rückwirkende Entschädigung geplant. 55
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Die Medien sorgten sich im Rahmen der Corona-Pandemie auch um die Finanzen der
Altersvorsorge. So hätten sowohl die Pensionskassen als auch der AHV-Ausgleichsfonds
bei einem Corona-bedingten Kurssturz an der Börse viel Geld verloren, spekulierten sie.
Bei der AHV wurde gar ein doppelter Effekt der Krise erwartet: So verhindere die
schlechte Börsenkonjunktur nicht nur eine Kompensation des üblichen Defizits der
Umlageergebnisse – seit 2014 schreibt die AHV konstant Umlagedefizite –, das
Umlageergebnis verschlechtere sich durch den Rückgang der Lohnbeiträge aufgrund
von Stellenverlusten und Kurzarbeit sogar noch stärker. Zwar drohe dem AHV-Fonds
keine kritische Finanzsituation, das Problem sei vielmehr die Liquidität: Man wolle nicht
im falschen Moment Wertschriften verkaufen müssen, um die Renten ausbezahlen zu
können, betonten die Medien. Manuel Leuthold, Präsident des Verwaltungsrates der
compenswiss, legte gegenüber der Sonntagszeitung das Vorgehen des Fonds während
der Krise dar. Da man während der Baisse die meisten Aktien nicht verkauft habe, sei
der AHV-Ausgleichsfonds Ende Juni 2020 insgesamt «nur» 1.5 bis 2 Prozent im Minus
gewesen. Deutlich höhere Kosten erwarte er hingegen durch die verzögert
eintreffenden Sozialversicherungsbeiträge: So nehme die AHV deshalb 2020 vermutlich
CHF 1 Mrd. weniger ein als geplant. 
Dass die Situation von AHV, IV und EO nicht noch schlimmer sei, führte Avenir Suisse
auf die «künstliche Beatmung» durch die ALV zurück: Durch die KAE fielen die
Pandemie-Sozialversicherungskosten grösstenteils bei der ALV an und müssten somit
durch Bundesgelder finanziert werden. Zudem würden die tatsächlichen Folgen der
Krise erst in den Folgejahren spürbar, wenn die Unternehmen keine KAE mehr beziehen
könnten und es entsprechend zu Stellenabbau komme. 
Diese Entwicklungen brachten die Medien auch mit den beiden Revisionen der
Altersvorsorge (AHV 21 und BVG 21) in Zusammenhang: Durch die Verschlechterung der
finanziellen Lage steige einerseits der Problemdruck, andererseits nehme der
Spielraum für Zusatzbelastungen, v.a. also durch die im Rahmen der AHV 21 geplante
Mehrwertsteuererhöhung um 0.7 Prozent, sowie für Kompensationsmassnahmen, also
die Ausgleichszahlungen an Frauen in der Höhe von CHF 700 Mio. bei der AHV und der
Rentenzuschlag von CHF 100 bis CHF 200 pro Monat für künftige Rentnerinnen und
Rentner bei der beruflichen Vorsorge, ab. Zudem wurde einmal mehr über eine
Erhöhung des Rentenalters diskutiert. 
Bei der Jahreskonferenz der OAK BV Mitte Mai präsentierte diese schliesslich Zahlen
zur Lage der Pensionskassen: Die Deckungsgrade lagen durchschnittlich bei 105.6
Prozent (sie waren seit Anfang Jahr um 6 Prozent gefallen) und der Anteil
Pensionskassen in Unterdeckung war von 1.1 Prozent auf 25.4 Prozent gestiegen.
Sanierungsfälle mit einem Deckungsgrad unter 90 Prozent gebe es im Moment jedoch
nur wenige. Auch per Ende Juni und per Ende September veröffentlichte die OAK BV
die aktuellsten Zahlen und konnte dabei von einer Entspannung der Situation berichten:
Mit 107.9 Prozent (Ende Juni) respektive 110.2 Prozent (Ende September) stiegen die
Deckungsgrade im Laufe des Jahres langsam wieder an. 
Anfang Juli 2020 legte auch das BSV seinen Bericht zu den neuen Finanzperspektiven
für AHV, IV und EO vor. Darin schätzte das Bundesamt die Kosten der Covid-19-Krise für
die drei Sozialversicherungen zwischen 2020 und 2030 auf CHF 4 bis 5 Mrd. Die
wirtschaftliche Entwicklung werde durch die Pandemie nur kurzfristig beeinträchtigt –
das Umlageergebnis verschlechtere sich temporär um CHF 1 Mrd. pro Jahr –,
mittelfristig habe sie somit nur geringfügige Konsequenzen. Entsprechend sollten die
Lohnbeiträge der Sozialversicherungen ab 2025 wieder dasjenige Niveau erreichen, das
sie ohne die Pandemie gehabt hätten. In der Folge zog die NZZ diese Zahlen des BSV
jedoch in Zweifel, zumal sie gemäss einem vertraulichen Papier auf einer eigenen,
rosigeren Wirtschaftsprognose beruhten, als sie die Bundesverwaltung für ihre
Prognosen verwende. So rechnete das BSV für die Zeit ab 2022 mit einem eigenen
Szenario «Erholung», bei dem das BIP und die Löhne stärker wachsen als im EFD-
Modell der übrigen Bundesverwaltung. Begründet wurden die unterschiedlichen
Perspektiven mit verschiedenen Zeithorizonten: Das BSV müsse längerfristiger
kalkulieren als das EFD. Die NZZ vermutete hingegen, dass die Zahlen «geschönt»
worden seien, um die Abfederungsmassnahmen der beiden Reformen nicht zu
gefährden. 56
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Erwerbsersatzordnung (EO)

Nach einem Treffen von Frauen der vier Bundesratsparteien mit Bundesrätin Ruth
Dreifuss schloss sich namentlich die neue Genfer SP-Ständerätin und
Gewerkschaftsvertreterin Christiane Brunner ihren bürgerlichen Kolleginnen an.
Gemeinsam konzipierten sie ein weiteres, ihrer Meinung nach noch konsensfähigeres
Modell für eine Mutterschaftsversicherung für alle Frauen. Um den Widerstand der
Arbeitgeber zu überwinden, schlugen sie vor, von der Finanzierung über Lohnprozente
abzusehen und stattdessen die Mehrwertsteuer um geschätzte 0,4% zu erhöhen. Mit
diesem Vorgehen würde die Wirtschaft, welche jährlich rund 330 Mio. Fr. für den
freiwillig gewährten oder gesamtarbeitsvertraglich geregelten Mutterschaftsurlaub
ausgibt, gewaltig entlastet. Das neue Modell sieht eine Erwerbsausfallentschädigung von
100% während 16 Wochen für alle Frauen vor, die neun Monate vor der Geburt
erwerbstätig waren, auch wenn das Arbeitsverhältnis während der Schwangerschaft von
der Arbeitnehmerin gekündigt wurde. Ebenfalls anspruchsberechtigt sollten Frauen
sein, die gegen Lohn im Betrieb des Mannes mitarbeiten, beispielsweise die Bäuerinnen
und die Frauen von Gewerbetreibenden. Nichterwerbstätigen Frauen möchten die
Parteienvertreterinnen während vier Monaten die Minimalrente der AHV ausrichten. Um
sich nicht dem Vorwurf des Gieskannenprinzips auszusetzen, regten sie an, den Plafond
beim maximalen rentenbildenden AHV-Einkommen (gegenwärtig knapp 70'000 Fr.)
anzusetzen und nicht, wie dies der Vorschlag des EDI vorsah, beim dem für die
obligatorische Unfallversicherung massgebenden Höchstbetrag von 97'200 Fr. 57
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Linke und ökologische Parteien

La nouvelle gauche est demeurée divisée. Les Organisations progressistes (POCH), qui
enregistrèrent à nouveau de petits succès électoraux, ont continué d’œuvrer en
commun avec le Partito socialista autonomo tessinois, en particulier pour le lancement
d'une seconde initiative 'populaire visant à abaisser de cinq ans l'âge de la retraite AVS.
La Ligue marxiste révolutionnaire au contraire prit ses distances à l'égard de cette
opération qui aurait le désavantage de disperser les forces alors qu'il s'agirait au
contraire de trouver une alternative à la solution des trois piliers de la prévoyance-
vieillesse. Dans une analyse de fond, les organisations progressistes (POCH) se rallièrent
à une option révolutionnaire quant à la ligne générale du mouvement communiste
mondial, sans prendre position dans la controverse entre Moscou et Pékin. Lors d'une
manifestation qui prit l'allure de congrès, on se prononça pour une politique d'alliance
avec d'autres organisations de gauche. POCH annonça pour 1975 la création d'une
publication mensuelle en français, étendant de la sorte — et pour la première fois — son
rayon d'action à la Suisse romande. L'organe du Parti communiste de Suisse (marxiste-
léniniste), de tendance pro-chinoise, a opéré un virage surprenant en soutenant un
renforcement de la défense nationale afin de conserver l'indépendance du pays, cela
en dépit de la méfiance observée à l'égard de la bourgeoisie.
(Cf. succès électoraux du POCH en 1974 à Berne ici et ici, et à Zurich) 58
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Die Progressiven Organisationen (POCH) entfernten sich weiter von ihrer ehemals
proklamierten Politik der Bildung eines Pols links der SP. Mehrere Exponenten vertraten
ein Konzept der Multipolarität der revolutionären Kräfte, was dem tatsächlichen
Veränderungspotential besser entspreche. Den ehemaligen Bündnispartner PdA
erzürnte die POCH durch ihr Vorprellen mit einer neuen AHV-Initiative, wobei das
Vorgehen auch in den eigenen Reihen nicht unumstritten war. Als 68er Partei eröffnete
sie, nicht zuletzt als Folge der Jugendunruhen, eine neue «Generaldebatte» über ihren
programmatischen Kurs. Die Tendenz scheint weg vom Selbstverständnis als Teil der
kommunistischen Weltbewegung und zurück zu den Ideen von 1968 zu weisen.
(Siehe auch: POCH-Kongress von 1978 und die äusserste Linke in 1980) 59
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Andere Parteien

Auf sich aufmerksam machte die Piratenpartei bei einer Protestaktion in Bern.
Gegenüber der amerikanischen Botschaft demonstrierten die Piraten gegen die
Datensammlungen des amerikanischen Geheimdienstes NSA. 60
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